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Vorwort4

„Der größte Feind des Wissens ist nicht die 
Unwissenheit, es ist die Illusion, wissend zu sein.“

(Stephen Hawking)

Das Jahr 2020 wird sicherlich als das 
„Coronajahr“ in die Geschichte eingehen. 
Neben den allgemeinen gesellschafts-
politischen Auswirkungen der Pandemie, 
die wir alle tagtäglich erfahren mussten, 
waren und sind wir darüber hinaus als 
öffentliche Einrichtung in doppelter Hin-
sicht gefordert.

Zum einen haben wir als Bestandteil der 
„kritischen Infrastruktur“1 umfangreiche 
personelle und arbeitsorganisatorische 
Präventivmaßnahmen ergreifen müssen, 
um die kontinuierliche Erfüllung der 
Dienstaufgaben sicherzustellen. Zum 
anderen haben wir PCR-Untersuchungs-
verfahren auf das Coronavirus etabliert 
und viele humanmedizinische Proben 
untersucht. Auf diese Weise haben wir 
unseren Beitrag geleistet, den Engpass 
in der humanmedizinischen Diagnostik 
zum Nachweis des Erregers zu minimie-
ren. Unsere Kapazitäten wurden dabei 
bei weitem nicht ausgeschöpft, forma-
le Hemmnisse (fehlender „ärztlicher“ 
Sachverstand) in Unkenntnis unseres 
Könnens und unserer Möglichkeiten nach 
anerkanntem Stand von Wissenschaft und 
Technik, bremsten uns aus. Wir finden es 
bedauerlich, dass sich Verantwortliche 
im Gesundheitssektor in dieser nationa-
len Notsituation weniger an sachlichen 
Fakten und vielmehr an Formalismen 
orientiert haben. 

Aber auch in unserem ureigenen Metier 
waren wir 2020 gefordert: Das Seuchen-
geschehen um die Afrikanische Schwei-
nepest (ASP) hat im September 2020 
erstmals Deutschland erreicht, zahlreiche 
Ausbrüche sind in den Bundesländern 
Brandenburg und Sachsen in der jeweili-
gen Grenzregion zu Polen zu verzeichnen. 
In diesem Zusammenhang führen wir 
daher verstärkt Untersuchungen zur Kon-
trolle und Bestätigung der Abwesenheit 
des Krankheitserregers in hiesigen Wild- 
und Hausschweinbeständen durch.

Parallel zu dem ASP-Geschehen ent-
wickelte sich ein neuer Seuchenzug der 
Geflügelpest (Aviäre Influenza, AI) in 
Deutschland und Europa, dem zwischen-
zeitlich Zehntausende von Wildvögeln 
und die Tierbestände von einzelnen ge-
flügelhaltenden Betrieben, vor allem in 
den norddeutschen Bundesländern, zum 
Opfer gefallen sind. Auch hier leisten wir 
Untersuchungsarbeit.

Auf der analytischen Ebene konnten wir 
uns 2020 weiter verbessern. Im Bereich 
der Genom-Sequenzierung mittels NGS 
(engl. Next Generation Sequencing) haben 
wir gute Fortschritte gemacht. Grundlage 
hierfür war, und das soll an dieser Stelle 
auch einmal deutlich herausgestellt 
werden, die gute und fruchtbare Zusam-
menarbeit mit unseren Schwesterämtern 

¹Einstufung als „Einrichtung mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder 
Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit 
oder andere ernsthafte Folgen eintreten würden“ nach der Leitlinie zur Bestimmung des Personals kritischer 
Infrastrukturen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW vom 15. März 2020
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in NRW und darüber hinaus mit den Part-
neruntersuchungseinrichtungen anderer 
Bundesländer und des Bundes.
 
Dies gilt auch und insbesondere für den 
Einsatz der NMR-Technologie (engl. Nuc-
lear Magnetic Resonance), die wir hier 
seit Dezember 2015 nutzen. Zwischen-
zeitlich ist das Gerät voll ausgelastet. 
Dank der finanziellen Unterstützung des 
Verbraucherschutzministeriums NRW 
und der kollegialen Mitwirkung der NRW-
Schwesterämter konnten wir Ende des 
Jahres ein zweites NMR-Gerät ordern, 
um die Analytik auf weitere Lebensmittel 
ausweiten zu können.

Diese Fortschritte und Erfolge waren 
und sind nur möglich, weil wir äußerst 

engagierte, motivierte und kompetente 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. 
Darüber sind wir froh und sehr dankbar.
  
Vielen Dank auch an unsere Träger, Part-
ner und Kunden für ihre Unterstützung 
und ihr Vertrauen in uns. Gemeinsam sind 
wir stark.

Detmold, im März 2021

Dr. Manfred Stolz Dr. Ulrich Kros
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Wir im CVUA-OWL untersuchen und 
begutachten in unseren Laboren Tier-, 
Lebensmittel- und Umweltproben, 
ermitteln Tierkrankheiten, Tierschutz-
sachverhalte, Rückstände, Strahlenbe-
lastungen oder gentechnisch veränderte 
Organismen. Unsere Experten unterstüt-
zen mit ihrem Sachverstand die Über-
wachungs- und Kontrollbehörden auf 
allen Ebenen der Verwaltung.

Aus der Fülle unserer Arbeit haben wir 
für Sie in dieser Broschüre ausgesuchte 
Beispiele unserer Arbeit des Jahres 2020 
zusammengestellt.
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage: www.cvua-owl.de
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Von Bienenstich, süßem Gelee in 
einem Rucksack und Fremdkörpern 
in Honig
2020 wurden im Dezernat 330 (Süßwaren, 
Honig und Backwaren) insgesamt etwa 
1.500 Proben untersucht. Im Vergleich 
zu den letzten Jahren etwas weniger, 
was nicht zuletzt auf die Auswirkungen 
der Covid19-Pandemie zurückzuführen 
ist, die auch in der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung spürbar waren. Die 
Süßwaren machten mit rund 750 Proben 
aber wie gewohnt den größten Anteil aus, 
gefolgt von den Honigen mit einer Anzahl 
von etwa 450 Proben und rund 300 Feinen 
Backwaren. Der Anteil an auffälligen Pro-
ben lag 2020 insgesamt bei ca. 30 %. Von 
den Backwarenproben zeigten etwa 
40 % Auffälligkeiten, 20 % der Honigpro-
ben und 30 % der Süßwarenproben wur-
den als auffällig beurteilt. Der Großteil 
der Auffälligkeiten war, wie in den Jahren 
zuvor, auf unvollständige oder mangel-
hafte Kennzeichnung zurückzuführen.

Trotz Corona, hielt auch 2020 wieder 
viele spannende, neue Fragestellungen, 
Proben und Sachverhalte für uns bereit. 
Ein paar dieser interessanten Themen 
wollen wir auch dieses Jahr nutzen, 
um einen Einblick in unsere Arbeit zu 
geben. Dabei geht es um einen deutschen 
Kuchen-Klassiker, einen kleinen, bunten 
Rucksack mit fragwürdigem Inhalt und 
verschiedene Fremdkörper in Honig.

Bienenstich – ein beliebter deutscher 
Kuchen aus Sicht der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung
Einer der beliebtesten und nahezu überall 
in Deutschland erhältlichen Kuchen ist 
der Bienenstich. Woher der Bienenstich 

seinen Namen hat, ist nicht zweifelsfrei 
zu klären. Der Legende nach steht das 
beliebte Gebäck im Zusammenhang mit 
einer Auseinandersetzung der Bürger 
der Nachbarstädte Linz und Andernach 
am Rhein im Jahre 1474. Grund für die 
Auseinandersetzung war angeblich die 
Übertragung des Rheinzolls von Linz 
nach Andernach. Die verärgerten Lin-
zer wollten ihre Nachbarn in Andernach 
daraufhin am frühen Morgen angreifen, 
wurden daran jedoch von zwei Ander-
nacher Bäckersjungen gehindert. Diese 
gingen zufällig an der Stadtmauer entlang 
und naschten Honig von dort hängenden 
Bienenstöcken. Selbige Bienenstöcke 
warfen die beiden Bäckersjungen den 
angreifenden Linzern entgegen. Gepeinigt 
von den Stichen der Bienen ergriffen die 
Angreifer die Flucht. Die Andernacher fei-
erten anschließend diesen Sieg mit einem 
besonderen Kuchen: dem Bienenstich [1].

Ernährung und Gesundheit

Abb. 1: Beispielbild Bienenstich

Auch die Leitsätze für Feine Backwaren 
der Deutschen Lebensmittelbuchkom-
mission kennen und beschreiben diesen 
Klassiker des Bäckerhandwerks. Gemäß 
diesen Leitsätzen ist Bienenstich ein ge-
füllter oder ungefüllter Hefekuchen, der 
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zu mindestens 20 % des Teiggewichtes 
mit einem Belag versehen ist, der Ölsa-
men (meistens Mandelblättchen, aber 
auch Haselnüsse, Kokos- oder Walnüsse) 
gebunden in einer karamellartigen Masse 
aus Zucker, Fett und ggfs. Milch enthält. 
Der Ölsamen-Anteil im Belag muss min-
destens 30 % betragen. Die Verarbeitung 
von anderen Ölsamen als Walnüssen, Ha-
selnüssen und Mandeln muss gemäß den 
Leitsätzen kenntlich gemacht werden [2].

Zusammen mit den Kollegen/innen vom 
CVUA-MEL in Münster haben wir im Jahr 
2020 einen LUP zum Thema „Bienenstich“ 
durchgeführt. Die Abkürzung LUP steht 
für Landesuntersuchungsprogramm. 
Diese Programme sind Teil der für das 
jeweilige Jahr fest verplanten Proben und 
werden von den Untersuchungsämtern 
des Landes NRW vorgeschlagen. Der Fo-
kus beim Bienenstich-LUP, den die west-
fälischen Kollegen vorgeschlagen haben, 
lag darauf die Vorgaben der Leitsätze für 
Feine Backwaren in Bezug auf Bienen-
stich zu überprüfen. Außerdem sollte 
gezielt auf das Allergen Erdnuss getestet 
werden. Wir haben zusätzlich noch auf 
das Vorhandensein von Haselnuss ge-
prüft. Auch Haselnüsse gehören zu den 
kennzeichnungspflichtigen Allergenen.

Insgesamt 30 Bienenstich-Proben wurden 
von uns im Rahmen des LUPs unter-
sucht. Auffälligkeiten in Bezug auf das 
Vorhandensein von Erdnüssen konnten 
bei keiner Probe festgestellt werden. Bei 
einer Probe wurden Spuren von Hasel-
nussprotein nachgewiesen. Insbesondere 
bei handwerklicher Herstellung kann es 
sein, dass das Vorhandensein von Aller-
genspuren nicht vermieden werden kann. 
Die Lebensmittelunternehmer sind durch 
die gesetzlichen Regelungen jedoch 
angehalten entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen, um eine Kontamination mit 
Allergenen möglichst zu vermeiden. Bei 
einer weiteren Probe wurde Haselnuss-

protein in größerer Menge nachgewiesen. 
In diesem Fall sind die Kollegen/innen der 
Lebensmittelüberwachungsbehörde vor 
Ort gefragt. Sie müssen vor Ort überprü-
fen, ob entgegen der vorhandenen Kenn-
zeichnung, Haselnüsse zur Herstellung 
der betroffenen Probe verwendet wurden.

In Bezug auf die Vorgaben aus den Leit-
sätzen für Feine Backwaren für Bienen-
stich wies lediglich eine Probe einen 
deutlich geringeren Belaganteil aus Ölsa-
men auf, als von den Leitsätzen vorgese-
hen. Anstatt der geforderten 20 % hatte 
die betroffene Probe nur etwa 12 % Belag. 
Bei allen anderen untersuchten Proben 
war der Anteil an Belag ausreichend.

Abb. 2: In Bezug auf Belaganteil auffällige 
Bienenstichprobe 

25 der 30 Proben waren mit einem 
Mandelbelag belegt. Bei zwei Proben be-
stand der Belag aus Kokosnuss und drei 
Proben waren mit einer Mischung aus 
Mandel und einer anderen Ölsamenart 
belegt. Nicht bei allen war dies entspre-
chend kenntlich gemacht. Auch bei den 
übrigen Proben gab es Auffälligkeiten 
bei der Kennzeichnung. Insgesamt bei 
13 der 30 Proben entsprach die Kenn-
zeichnung nicht oder nicht vollständig den 
rechtlichen Vorgaben. Insbesondere die 
Allergenkennzeichnung war bei einigen 
Proben unvollständig oder fehlte ganz. 
Dies entspricht aber durchaus der all-
gemeinen Erfahrung mit Proben aus dem 
Bereich der Feinen Backwaren.
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Ein Rucksack 
mit fragwürdigem Inhalt 
Ende September erreichte uns ein 
quietschbunter, kleiner Rucksack mit 
ebenso buntem, süßem Inhalt und ohne 
deutsche Kennzeichnung. Neben allerlei 
asiatischen Schriftzeichen war lediglich 
ein kleines Etikett mit Kennzeichnungs-
elementen in italienischer Sprache 
vorhanden. Proben, die gleichzeitig Süß-
waren und Spielzeuge sind oder andere 
Bedarfsgegenstände enthalten, sind 
immer wieder Gäste in unserem Labor. 
Dabei werden wenn möglich immer so-
wohl die Süßwaren als auch die Spielzeu-
ge bzw. Bedarfsgegenstände untersucht.

gefasst. Dies reicht von Materialien und 
Gegenständen, die dafür bestimmt sind 
mit Lebensmitteln in Kontakt zu kom-
men (z.B. Besteck, Verpackungen oder 
Kochtöpfe), über Spielzeug, Gegenstände, 
die zur Körperpflege eingesetzt werden 
(z.B. Haarbürsten, Nagelscheren oder 
Duschschwämme) und Kleidung, bis hin 
zu Reinigungsmitteln für den häuslichen 
Bedarf.

Aber zurück zu unserem Rucksack. In 
dem Rucksack befanden sich mehre-
re kleine Plastikbecher, die eine bunte 
geleeartige Masse enthielten. Seit An-
fang der 2000er Jahre dürfen diese sog. 
Gelee-Süßwaren in Minibechern in der 
gesamten EU nicht mehr in den Verkehr 
gebracht werden, wenn sie bestimmte 
Geliermittel enthalten. Hintergrund ist, 
dass es weltweit zu mehreren tödlichen 
Unfällen von Kindern und Senioren durch 
Verzehr dieser Produkte gekommen ist 
[3].

Abb. 3: Der Rucksack
Abb. 4: Der süße Inhalt des Rucksacks

Um an die Geleefüllung der kleinen Plas-
tikbecher zu gelangen, müssen die Be-
cher zusammengedrückt werden, sodass 
das glitschige Innere herausflutscht. Oder 
der Becher wird mit dem Mund abgedich-
tet und das Gelee angesaugt. Es braucht 
nicht viel Fantasie, um zu verstehen, dass 
es bei dieser ungewöhnlichen Art des 
Verzehrs auch dazu kommen kann, dass 
die Geleefüllung im Hals stecken bleibt, 
was im schlimmsten Fall zum Ersticken 

Dabei ist es praktisch, dass die eine 
Hälfte der Bedarfsgegenständekollegen/
innen in NRW mit bei uns im Haus sitzt. 
Aber auch mit der anderen Hälfte der 
Sachverständigen in diesem Bereich, die 
an unserem Schwesteramt in Münster 
zu finden sind, stehen wir diesbezüglich 
in regem Austausch. Unter dem Begriff 
„Bedarfsgegenstand“ sind im Lebens-
mittelrecht eine Reihe unterschiedlicher 
Materialien und Gegenstände zusammen-
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führen kann. Neben Form, Größe und Art 
der Aufnahme liegt ein weiterer Grund 
des Verbots dieser Produkte in der Art 
der Zusatzstoffe (in diesem Fall Ge-
lier- bzw. Verdickungsmittel), die sie zur 
Konsistenzgebung enthalten. Daher findet 
sich das Verbot für die beschriebenen 
Produkte in der europäischen Zusatz-
stoffverordnung (VO (EG) 1333/2008). Hier 
ist festgelegt, dass Gelee-Süßwaren in 
Minibechern die in Tabelle 1 aufgeführten 
Zusatzstoffe nicht enthalten dürfen.

Abb. 5: Kennzeichnung Rucksack

den Kunststoff, aus dem der Rucksack 
bestand. Es handelte sich um Weich-PVC. 
Diese Art von Kunststoff erhält seine 
elastischen Eigenschaften durch den Ein-
satz von Weichmachern. Im Fall unseres 
Rucksacks wurde der Weichmacher 
DEHP (Diethylhexylphthalat) in einer 
Menge von 20 % nachgewiesen.

Laut italienischem Zutatenverzeichnis 
war in der in Frage stehenden Probe E401 
(Natriumalginat) enthalten. Daher wurden 
die geleehaltigen Becher der Probe als 
nicht sicher beurteilt, da wie beschrieben, 
eine Gefahr für die menschliche Gesund-
heit nicht ausgeschlossen werden kann.

Doch das war nicht die einzige Auffällig-
keit bei unserem kleinen, bunten Ruck-
sack. Die Kollegen/innen aus dem
Bedarfsgegenständebereich untersuchten 

Tabelle 1: Übersicht unzulässige Zusatzstoffe

Es gibt verschiedene Phthalatweich-
macher, die alle aus der Reaktion der 
Phthalsäure mit verschiedenen Alkoholen 
gewonnen werden. Manche Phthalate 
wirken als sog. endokrine Disruptoren, 
also hormonähnliche Substanzen, die 
durch Veränderung des Hormonsystems 
die menschliche Gesundheit schädigen 
können. Einige Phthalate, darunter auch 
DEHP, werden daher von der EU als fort-
pflanzungsgefährdend eingestuft und ihr 
Einsatz ist in Produkten wie Spielzeug, 
Babyartikeln, Kosmetika oder Lebens-
mittelverpackungen verboten [4]. Dieses 
Verbot ist in der europäischen Chemika-
lienverordnung, der sog. REACH-Verord-
nung (VO (EG) 1907/2006), festgelegt.
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Unser kleiner, bunter Rucksack war also 
auch aus diesem Grund als nicht ver-
kehrsfähig zu beurteilen. Gleiches gilt für 
die fehlende Kennzeichnung in deutscher 
Sprache. In der Priorität der Beurtei-
lungspunkte liegt dieser Grund aber 
hinter den beiden anderen.

Brotkrumen, Plastikflocken und Glas-
scherben in Honig
Auf Fremdkörper und ekelerregende 
Schädlinge in Süß- und Backwaren sind 
wir in den Jahresberichten der letzten 
Jahre bereits ausführlich eingegangen. 
Aber auch im Honig können Fremdkörper 
ein Thema sein, wenn auch deutlich sel-
tener als in den Süß- und Backwaren. Bei 
insgesamt fünf Honigproben der letzten 
vier Jahre waren Fremdkörper ein Thema. 
Vier dieser insgesamt fünf Proben wurden 
2020 zur Untersuchung eingesandt.

Fremdkörper in Lebensmitteln können 
je nach Art des Fremdkörpers durchaus 
eine gewisse Gesundheitsgefahr be-
deuten. Insbesondere Glas oder größere 
Stücke harten Plastiks können beim Ver-
schlucken zu Schäden an Mund, Zähnen, 
Speiseröhre oder Magen-Darm-Trakt 
führen. Haare oder andere Fremdkör-
per menschlichen Ursprungs erregen 
mindestens Ekel. Alle diese Punkte sind 
Gründe, warum die betroffenen Lebens-
mittel als nicht verkehrsfähig bzw. nicht 
sicher beurteilt werden können. Es gibt 
jedoch auch andere Beispiele, wie eine 
Probe aus 2019 zeigt.

Ganz aus dem Westen NRWs wurde 
uns diese Probe im November 2019 im 
Rahmen einer Verbraucherbeschwerde 
vorgelegt. Die Beschwerdeführerin gab 
an, dass beim Entnehmen einer Portion 
Honig der Fremdkörper vom Boden her 
an die Oberfläche des Honigs getreten 
war. 

Der bräunliche Fremdkörper wurde dem 
geöffneten Glas aus dem Verbraucher-
haushalt entnommen und gereinigt. Es 
handelte sich um ein Stück Brotkrume. 
Geruch und Aussehen des Fremdkörpers 
waren dabei die Hauptindizien. Ein einfa-
cher chemischer Test auf das Vorhanden-
sein von Stärke, den einige vielleicht noch 
aus der Schule kennen könnten (Stich-
wort: Lugolsche Lösung; Blaufärbung 
von Stärke), fiel positiv aus. Auf diese Art 
und Weise konnte der Fremdkörper recht 
zweifelsfrei als Brotkrumenstück identi-
fiziert werden. 

Abb. 6: Der Fremdkörper auf der Honigprobe

Abb. 7: Detailansicht gereinigter Fremdkörper

Da es als sehr wahrscheinlich anzusehen 
ist, dass das Stück Brotkrume im Ver-
braucherhaushalt in den Honig gelangt 
ist und nicht bereits beim Imker, wurde 
die Probe zwar bemängelt, aber nicht als 
„nicht verkehrsfähig“ oder „nicht sicher“ 
beurteilt.
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Anders sah es bei den anderen betrof-
fenen Honigproben aus. In einem Honig 
wurde eine Glasscherbe gefunden, in zwei 
anderen Plastikteile und in der vierten ein 
Haar.
 
Alle diese Proben wurden aufgrund der 
gefundenen Fremdkörper als nicht ver-
kehrsfähig beurteilt. 

Im Fall der Plastikfremdkörper konnte 
durch die Kollegen/innen der Lebensmit-
telüberwachungsbehörde vor Ort sogar 
geklärt werden, woher diese stammten. 
Der Imker hatte die Plastikeimer, in 
denen er seinen Honig bis zur Abfüllung 
in die Gläser lagerte, mit einem Metall-
spachtel ausgekratzt, um möglichst 
wenig vom kostbaren Bienenprodukt zu 
verschwenden. Dabei hatte er allerdings 
nicht nur den restlichen Honig, sondern 
auch Teile des Eimerbodens abgeschabt.

Quellen:
[1] Legendäres Gebäck – Wie kam das Hefe-
gebäck Bienenstich zu seinem Namen? Artikel 

in der Osnabrücker Zeitung (NOZ), online 
veröffentlicht am 08.07.2017; online abrufbar 
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gut-zu-wissen/artikel/920268/wie-kam-das-
hefegebaeck-bienenstich-zu-seinem-namen
[2] Leitsätze Backwaren vom 17./18. Septem-
ber 1991, zuletzt geändert am 08.01.2010; 
online abrufbar unter: https://www.bmel.de/
SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/
Lebensmittel-Kennzeichnung/LeitsaetzeFeine-
Backwaren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
[3] Opinion of the Scientific Panel on Food 
Additives, Flavourings, Processing Aids and 
Materials in Contact with Food on a Request 
from the Commission related to the use of cer-
tain food additives in Jelly mini cups (Question 
number EFSA-Q-2004-054); The ERSA Journal 
(2004) 82, 1-11; online abrufbar unter: https://
efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.
efsa.2004.82
[4] Fragen und Antworten zu Phthalat-Weich-
machern; FAQ des BfR und des Umwelt-
bundesamtes (UBA) vom 7. Mai 2013; online 
abrufbar unter: https://www.bfr.bund.de/
cm/343/fragen-und-antworten-zu-phthalat-
weichmachern.pdf

Abb. 8: Übersicht andere Fremdkörper aus Honig



Ernährung und Gesundheit 13

Verfälschung von 
Orangen-Fruchtsaftgetränken
Fruchtsaftgetränke sind Erfrischungs-
getränke, die gemäß den Leitsätzen des 
Deutschen Lebensmittelbuches aus 
Wasser, Fruchtsaft und Fruchtsaftgemi-
schen hergestellt werden. Es handelt sich 
um Erzeugnisse, die im Allgemeinen nur 
einen geringen Anteil an Saft enthalten.
 
Fruchtsaftgetränke aus Zitrusfrüchten 
enthalten mindestens 6 % Zitrussäfte 
oder entsprechende Mischungen die-
ser Fruchtsäfte; außerdem Zucker oder 
Zuckerarten, Süßungsmittel und Wasser, 
das auch mit Kohlensäure versetzt sein 
kann. Anstatt Fruchtsäften können ihre 
Konzentrate in geschmacklich ausrei-
chender Menge verwendet werden. 

Nach allgemeiner Sachverständigenauf-
fassung kann - unter Berücksichtigung 
der Technologie der Orangensaftherstel-
lung und der Analysenschwankungsbreite 
- ein Grenzwert für Naringin in Orangen-
saft von maximal 10 mg/l als gerechtfer-
tigt angesehen werden³.

In einer Schwerpunktuntersuchung 
wurden 46 Orangen-Fruchtsaftgetränke 
mittels HPLC-DAD auf die Flavanonglyko-
side Naringin und Hesperidin untersucht. 
Davon wurden 7 Proben bemängelt, die 
einen auffällig hohen Naringingehalt auf-
wiesen, der sich durch das angegebene 
Zutatenverzeichnis nicht erklären ließ, 
d.h. es waren neben Orangensaft keine 
artverwandten Zitrussäfte als Zutaten 
aufgeführt, die den Befund erklären 
konnten.

Quellen:
K. Herrmann: Exotische Lebensmittel – In-
haltsstoffe und Verwendung, Springer-Verlag 
1983

Wolfgang Franke: Nutzpflanzenkunde, Georg 
Thieme Verlag 1981

P. Nuhn: Chemie der Naturstoffe, 
Akademie-Verlag Berlin 1981

R. Galensa et al.: Untersuchungen zum „Narin-
gin“-Gehalt von Orangensäften, Flüssiges Obst 
Heft 9/1986

R. Galensa, Braunschweig: Nachweis von 
Fruchtsaftverfälschungen durch die Be-
stimmung von Flavonoiden mittels HPLC, GIT 
Supplement 4/88

Abb. 2: Strukturformel Naringin, Quelle: Wikipedia

Abb. 1: Zitrusfrüchte, lizenzfrei

Der Fruchtgehalt stammt aus der na-
mensgebenden Frucht. Geringe Mengen 
artverwandter Fruchtsäfte sowie Zitro-
nensaft dürfen zur Geschmacksabrun-
dung zugesetzt werden. Bei Mischungen 
aus artverwandten Zitrussäften kann der 
Verbraucher erwarten, dass die einzelnen 
Bestandteile im Zutatenverzeichnis auf-
geführt werden.

Verfälschungen von Orangen-Fruchtsaft-
getränken durch den Zusatz von art-
verwandten Säften lassen sich über die 
Bestimmung der Flavanonglykoside nach-
weisen. Als Indikator für einen möglichen 
Zusatz von z.B. Grapefruitsaft dient das 
bitter schmeckende Naringin, welches in 
Orangensaft nicht vorkommt. 

 ³AIJN. CODE OF PRACTICE FOR EVALUATION OF FRUIT AND VEGETABLE JUICES; European Fruit Juice 
Association (March 2007)
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Wasserqualität von Heißgetränken 
- Ist eine Freisetzung von Schwer-
metallen durch Getränkeautomaten 
feststellbar? 
Im Jahr 2020 initiierte das CVUA-OWL ein 
Landesweites Untersuchungsprogramm, 
kurz LUP. Aus einem ähnlichen Vorprojekt 
im Jahr 2019 konnten teilweise erhöhte 
Bleiwerte in Wässern aus Kaffee- und/
oder Heißgetränkeautomaten festgestellt 
werden.

Ziel dieses LUP-Programmes war es, 
Wasser aus Getränkeautomaten zur Her-
stellung von Heißgetränken oder anderen 
Lebensmitteln auf den Eintrag bzw. die 
Anreicherung von den Elementen Alumi-
nium, Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, 
Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Mangan, 
Nickel, Selen und Zink während der Ver-
weilzeit im Gerät zu überprüfen. Diese 
Elemente können sich aus z.B. metalli-
schen Bauteilen wie Heizspiralen oder 
Leitungen lösen und sich so im Wasser-
anreichern.

programm (LÜP) NRW.

Das LÜP wird jeweils für 1 Jahr festge-
legt. Insgesamt dient die Durchführung 
der Überprüfung der Einhaltung lebens-
mittelrechtlicher, weinrechtlicher und ta-
bakrechtlicher Vorschriften. Die Planung 
der zu untersuchenden Proben und der 
zu kontrollierenden Betriebe erfolgt über 
einen risikoorientierten Ansatz. Ziel der 
LUPs ist es die Einhaltung von rechtlichen 
Vorgaben zu überprüfen, besonders die-
jenigen zum Schutz der Gesundheit und 
zum Schutz vor Täuschung.

Die Durchführung wird durch das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz NRW (LANUV) koor-
diniert. Zur Vorbereitung wird jährlich 
eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Untersuchungsämter, der Lebensmittel-
überwachungsämter, des LANUV und des 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
zusammensetzt.

Insgesamt werden in Nordrhein-West-
falen jährlich über 50 Programme be-
arbeitet. Zu jedem einzelnen Programm 
werden ungefähr 50 Proben einer Pro-
duktgruppe analysiert und ausgewertet. 
Die Ermittlung der Probenzahlen berech-
net sich wie folgt:

0,15 Proben je 1.000 Einwohner = 2.700 
Proben jährlich. Dies entspricht etwa 3 % 
der insgesamt rund 100.000 Lebensmit-
telproben jährlich in NRW.

Das Spektrum der Analysen der Lebens-
mittel, Bedarfsgegenstände, kosmeti-
schen Mittel, Tabak und Wein sowie Fut-
termittel ist breit gefächert. Es erstreckt 
sich über die Analyse der arteigenen 
Zusammensetzung, die Bestimmung von 
Rückständen und Kontaminanten bis hin 
zur Überprüfung des mikrobiologischen 
Status.

Abb. 1: Getränkevollautomat Kantine

Grundlagen zur Erstellung 
eines LUP-Programmes:
LUPs sind ein Element im Rahmen der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung und 
Bestandteil des Landesüberwachungs-
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Nach Abschluss der Untersuchungen 
werden Einzelberichte erstellt, aus denen 
das weitere Vorgehen (z. B. landesweite 
Untersuchungen vornehmen, Betriebsin-
spektionen oder weitere Untersuchungen 
hierzu durchführen) abgeleitet wird [1].

Unser Untersuchungsprogramm:
Zur Untersuchung im CVUA-OWL wurden 
57 Proben eingereicht. Beprobt wurden 
u.a. Einrichtungen wie Bäckereien, Kanti-
nen oder Gaststätten. Die amtliche Unter-
suchungsprobe bestand aus zwei Einzel-
proben. Ein Wasser stammt direkt aus der 
Hausinstallation, möglichst in räumlicher 
Nähe zum Heißwasserautomat, und die 
zweite Wasserprobe stammt direkt aus 
dem zu beprobenden Geräteauslass. So 
konnte annähernd eine Aussage getroffen 
werden, wie hoch die Elementgehalte im 
Wasser der Hausinstallation waren und 
inwiefern sie sich beim Durchlaufen der 
Gerätebauteile im Automaten veränderten 
(Stufenkontrolle).

Zur Bewertung der Analysenergebnisse 
wurden die Lebensmittelkontrolleure der 
Kreise und Städte außerdem gebeten 
weiterführende Informationen zum Gerät, 
wie Hersteller, Type, Baujahr, Wartung 
(z.B. Datum der letzten Entkalkung), ein-
zureichen.

Die Elementuntersuchung erfolgte mittels 
ICP-MS (engl. inductively coupled plasma 
mass spectrometry; Massenspektromet-
rie mit induktiv gekoppeltem Plasma).

Die zu erfassenden Untersuchungspara-
meter Aluminium, Antimon, Arsen, Blei, 
Cadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, 
Mangan, Nickel, Selen und Zink können in 
einem Konzentrationsbereich von 
0,001 mg/l - 10 mg/l detektiert werden.

Die für Trinkwasser gültige Verordnung 
gilt nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 TrinkwV nicht für 
Wasser, das
a) sich in einem wasserführenden Apparat 

befindet, der

aa) zwar an die Trinkwasser-Installation 
angeschlossen ist, aber entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik nicht Teil der Trinkwasser-
Installation ist und

bb) mit einer den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechenden Si-
cherungseinrichtung ausgestattet ist und

b) sich in Fließrichtung hinter der Si-
cherungseinrichtung nach Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb befindet.

Damit finden die in der TrinkwV genann-
ten Grenzwerte keine Anwendung. Dies 
gilt auch für den in § 6 Abs. 2 i. V. m. Anl. 
2 TrinkwV für den Parameter Blei auf-
geführten Grenzwert von 0,010 mg/l für 
entsprechend auffällige Proben. Einen 
konkreten Beurteilungswert gibt der Ge-
setzgeber für derartige Wässer nicht vor. 

Untersuchungsergebnisse:
Die durchgeführten Untersuchungen 
der 57 Proben mit ihren Teilproben er-
gaben nur in zwei Fällen einen erhöhten 
Bleigehalt, der unter Zuhilfenahme der 
Grenzwerte/Höchstmengen als auf-
fällig zu bewerten war. Dies entsprach 
einem prozentualen Anteil von 1,1 %. 
Der Eintragsweg konnte im Rahmen der 
durchgeführten Stufenkontrolle auf den 
Getränkeautomaten eingegrenzt werden. 
Die Wasserproben aus der Hausinstalla-
tion wiesen keine erhöhten Gehalte auf. 
So erhöhte sich in dem einem Wasser der 
Bleigehalt um rund 27 µg/l im Vergleich 
zum Wasser aus dem nächstgelegenen 
Wasserhahn und bei dem zweiten Wasser 
um rund 12 µg/l.
Die weiteren untersuchten Elemente 
waren bei allen Proben unauffällig.

Auffällige Ergebnisse in Getränkeauto-
maten sollten zu einer Überprüfung der 
Geräte z.B. nach DIN EN 16889 für Heiß-
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getränkeautomaten führen. Hier ergingen 
Hinweise die Anlagen auf ihre Eignung als 
Bedarfsgegenstand mit Lebensmittelkon-
takt genauer zu überprüfen.

Toxizität von Blei und Bewertung:
Die toxische Wirkung des Schwerme-
talls Blei ist seit vielen Jahren bekannt. 
Nach aktuellen Bewertungen durch die 
EFSA (2010) [2] ist Blei zwar nicht als 
genotoxisch anzusehen, aber das EFSA 
Panel on Contaminants in the Food Chain 
(CONTAM) nennt kardiovaskuläre Effekte 
und Nierentoxizität bei Erwachsenen als 
kritischste gesundheitsrelevante Wirkun-
gen von Blei. Für Kinder wurden neuro-
toxische Effekte (Gehirnentwicklung, die 
Beeinträchtigungen der Intelligenzent-
wicklung, der Aufmerksamkeit, sowie 
Verhaltensstörungen) festgestellt. Da 
sich eine Schwellendosis nicht ableiten 
lässt, wurde eine sogenannte „bench 
mark dosis“ mit BMDL01 von 0,5 µg pro 
kg Körpergewicht und Tag als toxikologi-
sche Basis herangezogen. Das bedeutet, 
dass bei 1 % der betroffenen Bevölkerung 
bereits bei dieser Dosis ein schädlicher 
Effekt zu verzeichnen ist.
Für einen Erwachsenen mit 60 kg Körper-
gewicht lässt sich daraus eine duldbare 
Aufnahmemenge von 30 µg Blei pro Tag 
ableiten. Da auch Lebensmittel mit Spu-
ren von Blei kontaminiert sind, kann diese 
Menge bereits durch die tägliche Nahrung 
aufgenommen werden. Durch Materialien 
und Gegenstände mit Lebensmittelkon-
takt wie Koch-, Trink- und Essgeschirr, 
bzw. hier im Speziellen ein Getränkeauto-
mat sollte daher nicht noch ein zusätz-
licher Eintrag erfolgen, d.h. Blei-Freiset-
zungen sollten nicht nachweisbar sein. 
Für Metalle und Legierungen [3] sowie für 
Kunststoffe im Lebensmittelkontakt [4] ist 
daher eine Höchstmenge von 10 µg Blei 
pro kg Lebensmittel festgelegt worden.

Unter der Annahme, dass ein Erwach-
sener pro Tag ein Liter Lebensmittel 
verzehrt, welches mit der Maschine in 

Kontakt gekommen ist, sollte daher ein 
Limit von 10 µg Blei pro kg oder pro Liter 
Lebensmittel nicht überschritten werden.

Fazit:
Abschließend bleibt zu bewerten, dass 
dieses Untersuchungsprogramm in der 
normalen Routineüberwachung weiterhin 
kontrolliert werden sollte. 

Quellen:
[1] Einführung LÜP; Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW; Feb. 2021
[2] EFSA (2010): Scientific Opinion of the Efsa 
Panel on Contaminants in the Food Chain on 
Lead in Food. EFSA Journal 8 (4), 1570-n/a. 
DOI: 10.2903/j.efsa.2010.1570
<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/
pub/1570>
[3] CM/Res (2013)/9 Europaratsresolution CM/
Res (2013)/9 „Metalls and alloys used in food 
contact materials and articles“ (ISBN: 978-92-
871-7703-2)
<https://www.edqm.eu/medias/fichiers/list_of_
contents_metals_and_alloys_1st_edition.pdf>
[4] Verordnung (EU) 2020/1245 der Kommission 
vom 2. September 2020 zur Änderung und Be-
richtigung der Verordnung (EU) 10/2011 über 
Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, 
die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen

Mykotoxine in 
Säuglings- und Kleinkindnahrung
Was sind Mykotoxine?
Bei Mykotoxinen handelt es sich um 
sekundäre Stoffwechselprodukte von 
Schimmelpilzen, die für Mensch und Tier 
sowie z.T. auch für Pflanzen und andere 
Mikroorganismen giftig sind. Es gibt in 
der Natur zahlreiche Schimmelpilzarten, 
die viele unterschiedliche Mykotoxine 
bilden. Bislang sind mehr als 300 Myko-
toxine bekannt, wobei davon ausgegangen 
wird, dass es noch tausende unbekannte 
gibt.

In Tabelle 1 sind die bedeutendsten Myko-
toxine aufgeführt, zusammen mit den 
entsprechenden Schimmelpilzen, die sie 
bilden.
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schon hohe Mykotoxingehalte vorliegen 
können. Eine Kontamination durch das 
sogenannte „Carry-over“ ist bei Produk-
ten mit Zutaten tierischen Ursprungs 
möglich. Wenn das Futter von Nutztieren 
mit Mykotoxinen belastet ist, können 
sich diese in den Organen ablagern oder 
ausgeschieden werden. Z.B. Fleisch oder 
Milch können auf diesem Wege kontami-
niert worden sein, ohne dass dies erkenn-
bar wäre.

Welche Lebensmittel sind besonders 
betroffen?
Wir nehmen Mykotoxine hauptsächlich 
durch den Verzehr pflanzlicher Lebens-
mittel auf. Dabei bieten vor allem kohlen-
hydrat- und stickstoffreiche Pflanzen, 
wie Getreide oder Schalenfrüchte (z.B. 
Nüsse, Erdnüsse) einen guten Nährboden 
für Schimmelpilze. Gerade Getreide kann 
mit vielen verschiedenen Mykotoxinen 
belastet sein. Daher sollten alle getreide-
haltigen Produkte, wie z.B. Getreidebei-
kost für Säuglinge und Kleinkinder regel-
mäßig auf Mykotoxine untersucht werden. 
Das Mykotoxin Patulin wird vor allem in 
Äpfeln und Produkten daraus gefunden. 
In Bezug auf Lebensmittel für Säuglin-
ge und Kleinkinder sind hier Apfelsäfte 
bzw. Saftmischungen mit Apfelsaft und 
obsthaltige Beikost in Form von Gläschen 
oder Quetschbeuteln betroffen. 

Da das Wachstum der Schimmelpilze u.a. 
durch Feuchtigkeit gefördert wird, sind 
Lebensmittel mit einem hohen Wasserge-
halt deutlich anfälliger für eine Konta-
mination mit Mykotoxinen als trockene 
Lebensmittel. Es ist jedoch zu bedenken, 
dass Mykotoxine durch einen Trocknungs-
prozess nicht zerstört werden. War ein 
stark wasserhaltiges Lebensmittel (nicht 
sichtbar) mit Mykotoxinen belastet, so 
wird ein daraus hergestelltes, getrock-
netes Produkt ebenfalls diese Mykotoxine 
enthalten. 

Tabelle 1: Bedeutende Mykotoxine

Wie kommen die Mykotoxine in Lebens-
mittel?
Es gibt verschiedene Eintragswege über 
die Mykotoxine in unsere Lebensmit-
tel gelangen können. Eine so genannte 
Primärkontamination liegt vor, wenn 
die Mykotoxine durch Schimmelbefall 
der landwirtschaftlichen Rohprodukte 
eingetragen werden. Zum Beispiel kann 
Getreide vor der Ernte von verschiede-
nen Feldpilzen (wie Fusarium, Claviceps) 
befallen werden oder es kommt durch 
Fehler bei Lagerung, Transport und Wei-
terverarbeitung zu einem unerwünschten 
Wachstum von sogenannten Lagerpilzen 
(wie Aspergillus, Penicillium). Hierbei 
werden die Schimmelpilze i.d.R. bei der 
Weiterverarbeitung zerkleinert und im 
Produkt verteilt, sodass sie für den Ver-
braucher nicht mehr mit bloßem Auge zu 
erkennen sind. Die gebildeten Mykotoxine 
sind ebenfalls nicht sichtbar, aber noch 
im Lebensmittel vorhanden. Weiterhin 
ist auch ein Verschimmeln der Zwi-
schen- und Endprodukte möglich, was auf 
verschiedenen Stufen der Herstellung, im 
Handel oder bei uns zu Hause passieren 
kann. Bei dieser Sekundärkontamination 
kann der Konsument an den verfärbten 
Pilzkolonien das Risiko einer möglichen 
Kontamination mit Mykotoxinen erken-
nen. Die Toxinmenge korreliert jedoch 
nicht mit dem Pilzwachstum, sodass 
auch bei einem schwachen Pilzwachstum 



Ernährung und Gesundheit18

Toxizität: Wie wirken Mykotoxine im 
Körper?
Mykotoxinbildende Schimmelpilzarten 
sind weltweit verbreitet und haben den 
Menschen bereits seit jeher begleitet. Die 
durch Mykotoxine verursachten Krank-
heiten werden zusammenfassend als 
Mykotoxikosen bezeichnet. Die genaue 
Wirkung ist dabei stark abhängig von der 
Art und der aufgenommenen Menge des 
Toxins. Es können sowohl akute als auch 
chronische Krankheiten bzw. Schäden 
auftreten, wie z.B. Erhöhung des Krebsri-
sikos, Schädigung von Nieren und Leber, 
Beeinträchtigung des Immunsystems 
oder Durchfall und Erbrechen.
 
Wie kann man die Kontamination von 
Lebensmitteln mit Mykotoxinen 
vermeiden? 
Die meisten Mykotoxine sind chemisch 
sehr stabil und widerstandsfähig gegen-
über Hitze, Lagerungsbedingungen und 
Verarbeitungsverfahren. Sie werden also 
auch beim Backen, Kochen oder Rös-
ten nicht zerstört. Ein nachträgliches 
Entfernen von Mykotoxinen aus Lebens-
mitteln ist äußerst schwierig. Aus diesem 
Grunde kommt der Prophylaxe, also der 
Verhinderung des Verschimmelns von 
Lebens- und Futtermitteln, eine enorme 
Bedeutung zu.

Schon beim Anbau der Rohstoffe sind 
Maßnahmen zu ergreifen, die den Schim-
melpilzbefall der Pflanzen verhindern. 
Das Wachstum von Schimmelpilzen wird 
durch verschiedene äußere Einflüsse, wie 
z.B. durch Wärme und Feuchtigkeit bzw. 

einen hohen Wassergehalt des Lebens-
mittels begünstigt. Bei der weiteren 
Verarbeitung, beim Transport und insbe-
sondere bei der Lagerung der Produkte, 
sollte dies unbedingt beachtet und die 
Umgebungsbedingungen entsprechend 
angepasst werden.
 
Auch zu Hause können Sie das Risiko 
von Schimmelpilzen und Mykotoxinen 
verringern, indem Sie die Getreidebreie 
und andere betroffene Lebensmittel (wie 
Nüsse, Trockenfrüchte und getreidehal-
tige Produkte) kühl und trocken lagern. 
Mykotoxine selbst kann man weder 
sehen noch riechen. Falls Sie jedoch 
einen Schimmelpilzbefall eines Produk-
tes entdecken, sollten Sie vom Verzehr 
absehen. Pilze wachsen nicht nur an der 
Oberfläche, sondern dringen oft weit in 
das Lebensmittel ein. Dabei ist der Pilz 
oft schon weiter vorgedrungen als Sie mit 
dem bloßen Auge erkennen können. Ein 
Entfernen der sichtbar verschimmelten 
Bereiche ist daher i.d.R. nicht genug.

Gibt es dazu gesetzliche Regelungen?
Da Mykotoxine zu den unerwünschten 
Kontaminanten in Lebensmitteln zählen, 
hat die EU-Kommission in der sogenann-
ten Kontaminanten-Verordnung (VO (EG) 
Nr. 1881/2006) Höchstgehalte festge-
legt. Im Anhang der Verordnung sind für 
die verschiedenen Mykotoxine, jeweils 
bezogen auf einzelne Lebensmittelkate-
gorien, die Höchstgehalte angegeben. Da 
Säuglinge und Kleinkinder als besonders 
schützenswert erachtet werden, wurden 
hier besonders strenge Grenzen gesetzt. 
Diese liegen deutlich niedriger als die 
Höchstgehalte für Lebensmittel, die 
nicht zum Verzehr durch Säuglinge und 
Kleinkinder bestimmt sind. In Tabelle 2 
sind einige Höchstgehalte für Mykotoxi-
ne in Säuglings- und Kleinkindnahrung 
dargestellt. Für T-2- und HT-2-Toxin gibt 
es bislang keine rechtlich festgelegten 
Höchstgehalte. Die EU-Kommission emp-
fiehlt hier einen Richtwert für die Summe 
der Toxine T-2 und HT-2 von 15 µg/kg in 
Getreidebeikost.

Abb. 1: Verschiedene Getreidebreie
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tometrie/Massenspektometrie (LC-MS/
MS)-Technik, mit der Mykotoxin-Gehalte 
bereits im Spurenbereich identifiziert 
und quantifiziert werden können. Wenn 
die Ergebnisse vorliegen, ist es Aufgabe 
der Sachverständigen für Säuglings- und 
Kleinkindnahrung im CVUA-OWL diese 
zu beurteilen und einen Prüfbericht zu 
verfassen, in dem die ggf. vorhandenen 
Abweichungen von den Rechtsvorgaben 
festgehalten und erläutert werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelang-
ten im Jahr 2020 nur 32 der insgesamt 
60 geplanten Säuglings- und Klein-
kindnahrungen zur Untersuchung auf 
Mykotoxine ins CVUA-OWL. Es wurden 14 
Getreidebreie auf den Gehalt an Deoxyni-
valenol (DON) und Ochratoxin A (OTA), 10 
milchfreie Getreidebreie auf den Gehalt 
an Zearalenon, T-2-Toxin und HT-2-Toxin 
sowie 8 Proben Säuglingsanfangs- und 
Folgenahrung auf ihren Gehalt an Aflato-
xin M1 untersucht.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
zeigten erfreulicherweise, dass in allen 
untersuchten Proben die gesetzlichen 
Höchstgehalte für Mykotoxine deutlich 
unterschritten wurden. Die Gehalte lagen 
in fast allen Proben sogar unterhalb 
der analytischen Bestimmungsgrenzen. 
Lediglich eine Probe lag mit einem Gehalt 
von 60,2 µg/kg Desoxynivalenol (DON) 
über der Bestimmungsgrenze, jedoch 
weit unterhalb des Höchstgehaltes für 
Getreidebeikost von 200 µg/kg. Somit 
waren alle Proben in Bezug auf ihre stoff-
liche Beschaffenheit unauffällig. Lediglich 
vier der Proben wurden aufgrund kleine-
rer Kennzeichnungsmängel als auffällig 
beurteilt.

Fazit und Ausblick 
Wie oben erläutert können Mykotoxi-
ne in Lebensmitteln beim Menschen 
schwerwiegende gesundheitliche Folgen 
verursachen. Bei Getreidebeikost sowie 
Säuglingsanfangs- und Folgenahrung 

Mykotoxin Lebensmittelkategorie Höchst-
gehalt [µg/

kg]
Aflatoxin M1 Säuglingsanfangs- 

und Folgenahrung
0,025

Ochratoxin A Getreidebeikost 
und andere Beikost

0,50

Patulin Apfelsaft, feste Apfel-
erzeugnisse incl. 
Apfelkompott und –
püree für Säuglinge 
und Kleinkinder

10,0

Andere Beikost als 
Getreidebeikost

10,0

Deoxynivalenol Getreidebeikost und 
andere Beikost

200

Zearalenon Getreidebeikost und 
andere Beikost

20

Tabelle 2: Verschiedene Getreidebreie

Was wurde untersucht? 
Das CVUA-OWL fordert regelmäßig Säug-
lings- und Kleinkindnahrungen zur Unter-
suchung auf Mykotoxine an. In der Regel 
werden Getreidebreie auf DON, OTA, 
Zearalenon, T-2-Toxin und HT-2-Toxin 
untersucht sowie Säuglingsanfangs- und 
Folgenahrungen auf Aflatoxin M1.
 
Da Schimmelpilze in Lebensmitteln als 
Cluster wachsen (nesterartig), ist auch 
die Verteilung der Mykotoxine inhomogen. 
Um eine repräsentative Probe zu erhal-
ten, müssen die Lebensmittelkontrolleure 
daher relativ große Mengen (meist min. 
1 kg) des Lebensmittels entnehmen. Im 
Detail regelt die VO (EG) Nr. 401/2006 
welche Mengen für die jeweiligen Unter-
suchungen als repräsentativ gelten. Von 
den Sachverständigen im CVUA-OWL 
wird die Probe dann geprüft und fest-
gelegt auf welche Mykotoxine sie unter-
sucht werden soll. Aufgrund der seit 
Januar 2017 bestehenden landesweiten 
Schwerpunktbildung, gemeinsam mit 
den anderen Untersuchungsämtern in 
NRW, findet die Analytik der Mykotoxi-
ne in Säuglings- und Kleinkindnahrung 
grundsätzlich im CVUA-Westfalen statt. 
Dort untersuchen unsere Kollegen/innen 
die Proben mit Hilfe eines hochempfindli-
chen Analyseverfahrens, der sogenannten 
Liquid-Chromatographie-Massenspek-
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handelt es sich um Produkte, die für eine 
besonders schützenswerte Verbraucher-
gruppe bestimmt sind. Auch wenn unsere 
Untersuchungen im Jahr 2020 (sowie 
auch in den letzten Jahren) zeigen, dass 
Säuglings- und Kleinkindnahrung nicht 
nennenswert mit Mykotoxinen belastet 
ist, ist es daher ungemein wichtig dies 
auch zukünftig zu überprüfen. Zusätzlich 
zu den oben genannten Untersuchungen 
ist für das Jahr 2021 weiterhin ein Projekt 
zur Untersuchung von obsthaltiger Bei-
kost auf das Mykotoxin Patulin geplant. 

Next Generation Sequencing (NGS) 
von Listerienisolaten aus fleisch-
verarbeitenden Betrieben in OWL: 
Ein Beitrag zur Verbesserung von 
Lebensmittelsicherheit und Ver-
braucherschutz?
Das Next Generation Sequencing (NGS) 
ist eine moderne Analysentechnik, welche 
die Entschlüsselung der Erbinformation 
(Genom) von Proben unterschiedlicher 
Matrix im Hochdurchsatzverfahren er-
möglicht. Dabei können die Nukleotid-
Abfolgen im Genom von Millionen von 
DNA-Molekülen gleichzeitig bestimmt 
werden. So erhält man je nach Untersu-
chungsansatz gewaltige Mengen an DNA-
Sequenzen aus einem Produkt, welche 
in der Folge durch sogenannte Pipelines 
bioinformatisch analysiert werden.

Eines der Hauptanwendungsgebiete 
dieser Technik ist die Gesamtgenomse-
quenzierung von Bakterien. Hierbei wird 
das gesamte Genom eines Bakterieniso-
lates sequenziert – das entspricht der 
höchstmöglichen Auflösung an Erbinfor-
mation. Im Falle von Listeria monocyto-
genes entspricht das einer Genomgröße 
von ca. 3.000.000 Basenpaaren, welche 
insgesamt ca. 2.850 Gene codieren. Mit 
diesen Sequenzdaten lassen sich Isolate 
unterschiedlicher Herkunft typisieren und 

deren genetische Ähnlichkeit bzw. Ver-
wandtschaft detailliert bestimmen.

Im CVUA-OWL ist seit Januar 2020 ein 
NGS-Gerät der Firma Illumina im Einsatz. 
Die Methode zur Gesamtgenomsequen-
zierung von Bakterienisolaten wurde er-
folgreich etabliert und es wurden bereits 
ca. 700 Bakteriengenome (darunter 500 
Listeria-monocytogenes-Isolate) sequen-
ziert und bioinformatisch analysiert. Die 
Akkreditierung dieses neuen Analysever-
fahrens ist für 2021 geplant. 

Auch Isolate aus anderen CVUÄ in NRW 
wurden bereits zur Sequenzierung einge-
sandt. Eine gemeinsame Datenplattform 
ist geplant, die eine transparente Analyse 
der Daten über ganz NRW ermöglichen 
wird.

Für die bioinformatische Analyse von 
Listeria monocytogenes wird üblicher-
weise das Kerngenom-MLST-Verfahren 
((cgMLST)-Verfahren) genutzt. Hierbei 
werden 1.701 Gene aus dem Kerngenom 
(beinhaltet Gene, die in nahezu allen 
Isolaten einer Spezies vorhanden sind) 
verschiedener Isolate miteinander vergli-
chen und eingeordnet. Durch Mutationen 
können sich verschiedene Genvarianten 
bilden, diese werden als Allele bezeich-
net. Die Anzahl von Allelunterschieden 
zwischen Listeria monocytogenes-Iso-
laten kann als Indiz für eine genetische 
Verwandtschaft herangezogen werden. 
Grafisch lassen sich diese Allelunter-
schiede in Verwandtschaftsbäumen (Mi-
nimum-spanning Baum) darstellen, siehe 
Abbildung 1. 
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Bei nur wenigen Allelunterschieden 
bilden sich innerhalb der Verwandt-
schaftsbäume sogenannte Cluster aus. 
Aktuell geht die Wissenschaft bei Listeria 
monocytogenes-Isolaten bei bis zu 7 
Allelunterschieden von einer genetischen 
Verwandtschaft aus; allerdings ist diese 
Zahl nur als Richtwert zu verstehen. Je 
weniger Allelunterschiede innerhalb des 
Clusters, desto stärker ist dies Indiz für 
eine genetische Verwandtschaft.

Einen tatsächlichen bzw. epidemiologi-
schen Zusammenhang zwischen isolier-
ten Stämmen gilt es anschließend mit 
geeigneten Methoden zu überprüfen bzw. 
zu verifizieren.

Hierbei helfen im ersten Schritt die soge-
nannten Metadaten, welche Zusatzinfor-
mationen zu einer Probe liefern (z.B. Ent-
nahmedatum, Hersteller, Entnahmeort, 
Probenmatrix, etc.). Diese können bereits 
Hinweise zu Beziehungen, beispielsweise 
entlang einer Warenkette, liefern. Durch 
weitere epidemiologische Ermittlungen 
und zusätzliche Probenahmen lassen 
sich Zusammenhänge bestätigen oder 
auch widerlegen. Im Idealfall gelingt es 
nachzuweisen, durch welche belasteten 
Lebensmittel bei einem Ausbruchsge-
schehen die Übertragung erfolgte und die 
Quelle der Verunreinigung aufzuklären.

Im Falle von Listeria monocytogenes-
Isolaten werden unsere Sequenzdaten 
zukünftig zusätzlich an das Nationale 

Abb. 1: Allelbestimmung von Genen mittels cgMLST-Verfahren (BfR 2020)

Referenzlabor für Listeria monocytogenes 
am Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) geschickt. Hier findet ein regel-
mäßiger Abgleich mit humanen Listeria 
monocytogenes-Isolaten des Robert Koch 
Instituts (RKI) statt. Bei einem „Match“, 
also dem Vorliegen einer genetischen 
Verwandtschaft zwischen humanen Iso-
laten und solchen aus der Lebensmittel-
untersuchung, erfolgt eine Meldung an 
das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL). Das 
BVL informiert das betroffene Bundes-
land, weiterführende Untersuchungen in 
Zusammenarbeit mit den überwachenden 
Behörden und Untersuchungsämtern 
können die Folge sein.

Hintergrund
Die Listeriose ist eine lebensmittel-
bedingte Infektionserkrankung, die mit 
hohen Hospitalisierungs- und Letalitäts-
raten einhergeht. Betroffen sind v.a. im-
mungeschwächte Personen wie Kleinkin-
der, Schwangere oder alte und chronisch 
kranke Menschen.
 
Die Persistenz des Erregers Listeria 
monocytogenes in lebensmittelverarbei-
tenden Betrieben führt wiederkehrend zu 
Kontaminationen von Lebensmitteln und 
kann langanhaltende Listerioseausbrü-
che mit Todesfolge verursachen. Öffent-
liche Rückrufe genussfertiger Produkte 
über das europäische Schnellwarnsystem 
(RASSF) sowie Betriebsschließungen 
können die Folge sein.
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Fleisch und Fleischerzeugnisse stehen 
besonders im Fokus, da bei ihnen auf 
allen Stufen der Produktion eine Konta-
mination möglich ist. Diese gilt es, insbe-
sondere bei den ready to eat – Produkten 
(RTE-Produkte) durch eine gute Hygiene-
praxis zu vermeiden.

Rechtlicher Hintergrund
Die Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 richtet 
sich mit einer Reihe von Vorschriften 
bezüglich Listeria monocytogenes in 
verzehrfertigen Lebensmitteln an den Le-
bensmittelunternehmer. Zum einen muss 
der Lebensmittelunternehmer sicher-
stellen, dass Lebensmittel, welche ein 
durch Listeria monocytogenes verursach-
tes Risiko für die öffentliche Gesundheit 
bergen können, regelmäßig und risiko-
orientiert hinsichtlich des Lebensmittel-
sicherheitskriteriums Listeria monocyto-

genes untersucht werden. Zum anderen 
haben Lebensmittelunternehmer, die 
derartige Lebensmittel herstellen, im 
Rahmen ihres Probenplanes Proben aus 
den Verarbeitungsbereichen und Aus-
rüstungsgegenständen auf diesen Keim 
zu untersuchen. Die Durchführung dieses 
Umfeldmonitorings, insbesondere im Hin-
blick auf die beprobten Stellen im Betrieb, 
die Art der Probenahme, die Untersu-
chungsmethode und -häufigkeit, wird 
von der zuständigen Behörde überwacht. 
Die Eigenkontrollen des Unternehmers 
werden durch die amtliche Probenahme 
von Lebensmitteln und Umfeldproben be-
gleitet und überprüft.

Analytischer Hintergrund
Verbreitung und Verwandtschaft von 
Bakterienisolaten in der Lebensmittelket-
te lassen sich auch in einem phylogeneti-
schen Baum darstellen, siehe Abbildung 2.

Abb. 2: Verbreitung und die Verwandtschaft von Bakterienisolaten in der Lebensmittelkette (BfR 2020)
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Die Gesamtgenomsequenzierung 
am CVUA-OWL
Bislang wurden ca. 500 Listerien-Isolate 
mittels NGS analysiert. Diese stammen 
zum einen von in OWL amtlich entnom-
menen Lebensmittelproben (v.a. Fleisch-
erzeugnisse). Zum anderen handelt es 
sich bei knapp der Hälfte der Isolate um 
Tupferproben aus dem Umfeld der dazu 
gehörenden Betriebe, also aus dem Ver-
arbeitungsbereich und von Ausrüstungs-
gegenständen. Vornehmlich in den Jahren 
2018 bis 2020 waren weit über 100 in 
OWL ansässige Betriebe beprobt worden, 
davon stellt der deutlich überwiegende 
Anteil ready-to-eat-Produkte (verzehrfer-
tige Lebensmittel) her.

Die Genomsequenzierung mittels NGS 
schließt sich seit 2020 bei allen Lebens-
mittel- und Tupferproben an, in denen 
Listeria monocytogenes kulturell nachge-
wiesen wird. Jedes neue Ergebnis wird in 
unsere Datenbank eingepflegt und einem 
Abgleich mit allen bisher sequenzierten 
Isolaten des CVUA-OWL unterzogen.

Im Rahmen der Untersuchung unserer 
ostwestfälischen Proben wurden bereits 
über 40 verschiedene Cluster detektiert.

Erkenntnisse, die wir aus den bisherigen 
NGS-Analysen gewinnen konnten, werden 
im Folgenden an ausgewählten Beispie-
len erläutert.

Betrieb A produziert Kochpökelerzeug-
nisse sowie Brüh- und Kochwurstpro-
dukte, vorwiegend als Aufschnittware für 
diverse Discounter. In den Jahren 2018 
und 2019 waren fünf verschiedene Auf-
schnittartikel hinsichtlich Listeria mono-
cytogenes auffällig. Ergänzend erfolgte in 
diesem Zeitraum an sechs verschiedenen 
Terminen die amtliche Entnahme von 
Tupferproben. Deren zahlreichen positi-
ven Befunde bestätigten die Listerienpro-
blematik in diesem Betrieb. Isoliert wurde 

Die Übersicht macht deutlich, dass 
der in die Lebensmittelkette (Primär-
produktion) eingetretene Erreger einer 
Veränderung während der Produktion 
unterliegt und eine Vielzahl von Varianten 
(dargestellt in Kreisen mit verschiedener 
Farbe) entstehen. Nach Einschleppung in 
lebensmittelverarbeitende Betriebe kann 
es zu einer weiteren Veränderung der 
Population mit Entstehung neuer Va-
rianten kommen. Durch den Verzehr von 
produzierten Lebensmitteln erfolgt eine 
Übertragung auf den Menschen, der sich 
mit einer oder mehreren im Lebensmittel 
vorkommenden Varianten infizieren kann. 
Die aus humanen Proben, Lebensmitteln, 
Lebensmittelbetrieben und der Primär-
produktion (einschließlich Futtermittel) 
gewonnenen Isolate werden sequenziert. 
Ihre genetische Ähnlichkeit wird bio-
informatisch ermittelt. Eine genetisch 
ermittelte Verwandtschaft (gleiche Farbe 
des Clusters) gilt als Indiz für eine Über-
einstimmung, welches durch epidemiolo-
gische Fakten untermauert werden muss.

Im Falle von Umfelduntersuchungen steht 
es im Vordergrund, Eintrag und Verbrei-
tung der Listerientypen im Herstellerbe-
trieb zu analysieren, die Kontaminations-
quellen zu ermitteln sowie Nischen und 
Hotspots zu identifizieren.

Eine möglichst zeitnahe phylogenetische 
Untersuchung von Listeria monocyto-
genes-Isolaten aus Lebensmitteln ist 
sowohl im konkreten Verdachtsfall eines 
Krankheitsausbruchs als auch in der 
Routine des Monitorings nach heutigem 
Stand der Technik unabdingbar.

In der Listerienkrise stellen sich folgen-
de Fragen: Wo kommt die Kontamina-
tion her? Was ist die Ursache? Sind die 
gleichen Stämme verantwortlich? Gibt es 
einen Zusammenhang zu humanen Aus-
bruchsgeschehen?
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der Erreger auf produktberührenden Flä-
chen wie Ablagetischen, Zufuhrbändern 
und Messern sowie in der unmittelbaren 
Produktumgebung z.B. auf Fußböden 
und auch von weiter entfernten Nicht-
Lebensmittelkontaktflächen wie einem 
Lamellenvorhang im Durchgangsbereich; 
des Weiteren in Bodenablaufrinnen oder 
Fußmatten. Der folgende Minimum-span-
ning Baum der 34 aus diesem Betrieb 
analysierten Isolate zeigt, dass diese drei 
Clustern (Verbindungen sind grau hinter-
legt) zugeordnet werden können und es sich 
zudem um 2 Einzelisolate handelt, siehe Ab-
bildung 3. In den Ästen ist jeweils die Anzahl 
der Allelunterschiede angegeben. Bei Rot 
eingekreisten Punkten handelt es sich um 
Isolate aus anderen Betrieben.

rührendes Umfeld nachhaltig zurückzu-
drängen.

Cluster 2 zeigt eine weniger enge Ver-
wandtschaft. Zu diesem gehören auch 
Isolate von Produkten und Tupfern aus 
vier anderen Betrieben, die in drei wei-
teren OWL-Kreisen ansässig sind. Hier 
müssten entsprechende weitergehende 
epidemiologische Recherchen Aufschluss 
über einen wirklichen epidemiologischen 
Zusammenhang geben. Im Falle eines 
Ausbruchsgeschehens müssten hier 
kreisübergreifend Nachforschungen zur 
Ermittlung der Kontaminationsquellen in 
Angriff genommen werden.

Cluster 3 beinhaltet das Isolat einer 
Corned Beef – Aufschnittware und einen 
nicht produktberührenden Tupfer vom 
Fußboden.

Betrieb B stellt Convenience Produkte 
her, vorwiegend erhitzte Erzeugnisse, die 
als tiefgekühlte Ware auch an Einrichtun-
gen der Gemeinschaftsverpflegung wie 
Altenheime und Krankenhäuser geliefert 
werden. Nachdem Listerien in Frikadellen 
sowie einem gegarten Hähnchenfleisch-
erzeugnis nachgewiesen wurden, machte 
eine anschließende Tupferprobenahme 
deutlich, dass der Erreger überall in die-
sem Betrieb vorzufinden ist. Von Waren-
eingang bis hin zum Reinbereich lieferten 
produktberührende Bänder sowie Böden, 
Fugen, Türen und Frosterumgebung 
positive Befunde. Der Minimum-spanning 
Baum macht deutlich, dass sich die Isola-
te drei Clustern mit jeweils sehr wenigen 
Allelunterschieden zuordnen lassen; zwei 
weitere Stämme zeigen keine Verwandt-
schaft, siehe Abbildung 4.

Abb. 3: Minimum-spanning Baum Betrieb A

Abb. 4: Minimum-spanning Baum Betrieb B

Dem Cluster 1 mit maximal 2 Allelunter-
schieden konnten die Isolate aus drei 
Produktproben sowie mehreren der pro-
duktberührenden Tupfer aus den Jahren 
2018 und 2019 zugeordnet werden. Offen-
sichtlich wird hier ein Zusammenhang 
mit einem klassisch persistenten Keim 
deutlich. Durch wiederholte Probenahme 
wurde ein Slicer (Maschine zum Schnei-
den der Aufschnittware) als Hotspot 
ermittelt und ausgetauscht. Zudem wurde 
die Bedeutung weiterer Kontaminations-
quellen wie Spritzwasser oder kreuzende 
Wege im Rahmen von Mitarbeiterschu-
lungen thematisiert. 

Aktuell sollen weitere Probenahmen 
klären, inwieweit es gelungen ist, den 
persistenten Stamm in nicht produktbe-
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Abb. 5: Minimum-spanning Baum Betrieb C

Dieses Beispiel macht deutlich, dass im 
Falle eines Ausbruchsgeschehens mehre-
re Überwachungsbehörden epidemiologi-
sche Nachforschungen vornehmen müss-
ten, um z.B. durch Rückverfolgung der 
Lieferketten sowie weitere Probenahmen 
in den Herkunftsbetrieben den Ursprung 
dieser Kontaminationen einzugrenzen 
bzw. mehr Daten zu sammeln. Die Art 
der belasteten Produkte, Rohwurst und 
rohes Mett, lässt eine Kontamination der 
Rohstoffe vermuten, sodass hier eine 
Rückverfolgung der Lieferketten weitere 
Erkenntnisse bringen könnte. Belastete 
Rohstoffe stellen stets eine Gefahr der 
Kreuzkontamination während der Her-
stellung von Fleischerzeugnissen dar, die 
Trennung von reiner und unreiner Seite 
spielt dabei eine zentrale Rolle. Auch 
kann es durch belastete Rohstoffe immer 
wieder zu einem Neueintrag von Liste-
rien-Stämmen in einen Betrieb kommen, 
welche sich dann bei unzureichendem Hy-
gienemanagement zu einem persistenten 
Stamm entwickeln.

Welchen Nutzen bringt die NGS – Analytik 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung 
bei der Kontrolle von Produktsicherheit 
und Betriebshygiene?
Die durchgeführten molekularen Ana-
lysen und die betriebsbezogene Aus-
wertung der Sequenzierungsergeb-
nisse erlaubten die betriebsspezifische 
Betrachtung der auffälligen Produkte 
und der dazugehörigen Tupfer aus dem 
Umfeld des Herstellungsprozesses über 
einen längeren Zeitraum. Zu bedenken 
ist, dass eine verstärkte Beprobung und 
Isolierung von Keimen die Aussagekraft 
erhöht und zudem eine Trendanalyse in 
Hinblick auf die Risikoeinschätzung des 
Betriebes erlaubt. Auf dieser Grundlage 
lässt sich für den Nutzen der Gesamt-
genomsequenzierung, im Hinblick auf die 
Überwachung von Lebensmittelsicherheit 
und Betriebshygiene, folgendes feststel-
len:

Das Geflügelerzeugnis war mit beiden 
Clustern kontaminiert. Als Hotspot er-
wiesen sich Froster bzw. das Kondens-
wasser am Kalt-Warm-Übergang zum 
Reinbereich. Folglich decken sich hier 
genetische Daten mit epidemiologischen 
Erkenntnissen. Es gilt nun durch erneute 
Probenahme im Rahmen von Eigen- so-
wie amtlichen Kontrollen zu verifizieren, 
ob die umfassenden Änderungen im 
Reinigungs- und Desinfektionsregime 
längerfristig zum gewünschten Erfolg 
führen. 

Eine Verwandtschaft mit den Isolaten 
anderer Betriebe konnte hier nicht fest-
gestellt werden.

Bei Betrieb C handelt es sich um einen 
handwerklichen Fleischereibetrieb mit 
mehreren Filialen. Hergestellt wird unter 
anderem Schinkenteewurst sowie eine 
streichfähige Rohwurst. Das Isolat dieses 
Produktes zeigte eine genetische Ver-
wandtschaft zu Isolaten aus Fleischereien 
weiterer in OWL ansässiger Landkreise. 
Betroffen waren hier in einem längeren 
Zeitraum streichfähige Rohwürste und 
ein Schweinemett, welches in einer Filiale 
von Betrieb C in einem anderen Kreis be-
probt worden war (Abbildung 5).
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Dient die Untersuchung von Um-
feld-Tupferproben aus einem Betrieb 
der Identifizierung von Eintrags- bzw. 
Kontaminationsquellen für ein auffälliges 
Lebensmittel, so kann die NGS-Analytik, 
ergänzend dazu, Verwandtschaftsverhält-
nisse der isolierten Listeria monocytoge-
nes-Stämme aufzeigen. 

Liegen ein oder mehrere Cluster in 
einem Betrieb vor, so kann sie die Frage 
beantworten, ob es sich um persistente 
Stämme handelt oder ob es auch immer 
wieder zu unterschiedlichen Neuein-
trägen von Stämmen von außen in den 
Betrieb kommt.
 
Die Analyse erlaubt zudem eine diffe-
renzierte Betrachtung der potentiellen 
Infektionsquellen, lässt Mängel in den Be-
triebsabläufen besser erkennen und gibt 
Hinweise darauf, in welche Richtung sich 
die Ursachenermittlung entwickeln soll:
•	 Ist gegebenenfalls ein Fokus auf ein-

gehende Rohstoffe und Materialien 
zu legen?

•	 Gilt es Mängel im Hygienemanage-
ment konsequent zu beheben, die 
den persistenten Keim z.B. im Zuge 
von unzureichenden Reinigungs-
maßnahmen regelmäßig wieder im 
Betrieb verteilen?

•	 Liegen bauliche Mängel vor, die 
Rückzugsmöglichkeiten für per-
sistente Keime bieten und immer 
wieder zu einer Kontamination von 
Ausrüstungsgegenständen und Pro-
dukten führen?

•	 Gehören zu einem gemeinsamen 
Cluster sowohl das betroffene 
Produkt als auch die kontaminierte 
produktberührende Oberfläche (z.B. 
Slicermaschine) oder das Kondens-
wasser im reinen Bereich? Dann 
dürfte das die Fehleransprache dem 
Personal gegenüber deutlich ver-
bessern. 

•	 Gibt es wiederholt positive Ergebnis-

se mit dem gleichen Cluster an einer 
bestimmten Stelle? Dies bedeutet 
eine Identifizierung als Hotspot, des-
sen Schaden (noch) nicht konsequent 
genug behoben wurde. 

Auch wenn in erster Linie der Lebens-
mittelunternehmer aufgefordert ist, als 
Kernstück der Prävention ein regelmäßi-
ges Umfeldmonitoring von Produktions-
umgebung und Ausrüstungsgegenstän-
den zu betreiben und weiterzuentwickeln, 
sollte auch die überwachende Behörde 
dahingehend ihre Kontrolle (der Eigen-
kontrolle) erweitern. 

So kann auch sie Trends betriebs-
spezifisch besser bewerten und das 
Abstellen von Mängeln begleiten (bau-
liche und technische Mängel, Fehler im 
Material- und Personalfluss oder im 
Reinigungsmanagement). Das dürfte die 
Einschätzung des Risikos eines Betriebes 
erleichtern, den konstruktiven Dialog 
fördern und Entscheidungen in Krisensi-
tuationen transparenter machen. 

Dies setzt voraus, dass die lebensmittel-
überwachende Behörde das Umfeldmo-
nitoring im Hinblick auf Listeria mono-
cytogenes als Hygienemängel-Indikator 
neben der üblichen alleinigen Endpro-
duktkontrolle als ergänzendes Instru-
ment der Prävention vermehrt nutzt. Die 
sich daran anknüpfende Typisierung der 
Isolate unterstützt ein zielgerichtetes 
Agieren im Falle von Ausbruchsclustern 
oder notwendigen Rückrufen. Im Hinblick 
auf den vorbeugenden Verbraucherschutz 
wird dadurch zudem verhindert, dass sich 
alle Beteiligten in (falscher) Sicherheit 
wähnen.

Die Probenahme von Tupferproben 
sollte hierzu entsprechend der DIN ISO 
18593:2018 Mikrobiologie von Lebens-
mitteln und Futtermitteln - Horizontales 
Verfahren für Probenahmetechniken 
von Oberflächen erfolgen. Dabei gilt es 
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möglichst große Flächen (bis zu 3.000 
cm²) mit Hilfe von Schwammtupfern zu 
beproben. Für kleine und/oder mit einem 
Schwammtupfer schlecht zu erreichen-
de Probelokalisationen sind Stieltupfer 
besser geeignet. Sinnvoll ist es, Probe-
nahmestellen risikoorientiert und struk-
turiert festzulegen und sowohl Flächen zu 
berücksichtigen, die direkten Kontakt mit 
dem Lebensmittel haben, als auch solche, 
die nicht produktberührend sind. Dabei 
kann eine Zonierung der Betriebsberei-
che entsprechend der FDA Leitlinie (FDA 
2017) hilfreich sein.

•	 Zone 1  
Oberflächen mit Lebensmittel	
kontakt (FCS – Food Contact Surfa-
ces) wie z.B. Förderbänder, Schneid-
bretter, Kutter, Aufschnittmaschinen, 
Messer

•	 Zone 2 	  
Oberflächen ohne Lebensmittelkon-
takt (NFCS – Non FCS), in der Nähe 
zu Lebensmitteln und Lebensmittel-
kontaktflächen, wie z.B. Geräte-Ma-
schinenoberflächen, Wände, Tür-
griffe, Böden

•	 Zone 3 	  
weiter entfernte NFCS, die innerhalb 
oder in der Nähe von Produktionsbe-
reichen liegen, in denen mit Lebens-
mitteln umgegangen wird und zur 
Kontamination von Zone 1 oder Zone 
2 führen können, wie z.B. Transport-
wagen, Wände, Böden, Abflüsse, 
Hygieneschleusen, Stiefel-/Schuh-
sohlen

•	 Zone 4 	  
NCFS, die außerhalb von Produk-
tionsbereichen liegen, in denen mit 
Lebensmitteln umgegangen wird und 
von wo aus Listerien aus der Umwelt 
eingetragen werden könnten wie z.B.  
Cafeteria, Lagerräume, Umkleidebereich 

Ein regelmäßiger Abgleich der Sequen-
zierungsdaten mit dem bereits bestehen-
den Datenpool beim BfR und RKI stellt 
darüber hinaus eine effektive Maßnahme 
bei der Aufklärung lebensmittelbedingter 
Ausbruchsgeschehen dar.

Ausblick
Behörden, die eine effektivere Über-
wachung von Erregern im Rahmen der 
Aufklärung von lebensmittelbedingten 
Krankheitsausbrüchen erreichen oder die 
Kontaminationen im Produktionsprozess 
von Lebensmittel nachverfolgen möchten, 
müssen sich mit dem Thema des Daten-
austausches beschäftigen. Erreger kön-
nen sich durch den globalen Welthandel 
und Personenreiseverkehr sehr schnell 
weltweit verbreiten. Die Aufklärung von 
Ausbrüchen ist daher auch immer mit 
der Notwendigkeit des Austausches von 
Sequenzierungs-Daten und der zugehöri-
gen epidemiologischen Daten verbunden, 
um eine räumliche und zeitliche Verbrei-
tung von Erregern und Erreger-Subtypen 
erkennen zu können (FAO 2016).

Leider gibt es bislang weder auf nationa-
ler noch europäischer oder internationa-
ler Ebene ein abgestimmtes Konzept, wie 
ein Datenaustausch erfolgen kann (Luth 
et al. 2018). Abbildung 6 verdeutlicht, 
welche Behörden es in NRW und darüber 
hinaus in Deutschland zu vernetzen gilt.

Abb. 6: Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern in Deutschland



Ernährung und Gesundheit28

mer kann unter Umständen Kontamina-
tionseinträge verringern bzw. abstellen 
und dadurch größeren Schaden in der 
Zukunft abwenden. Grundsätzlich besteht 
auf behördlicher sowie auf unternehme-
rischer Seite der Wunsch, den Austausch 
von Sequenzierungsdaten auf globaler 
Ebene zu regeln und zu vereinfachen 
und regulatorische Maßnahmen für die 
Lebensmittelindustrie nachvollziehbarer 
zu machen (FAO 2016).

In Deutschland und auch in OWL gibt es 
viele klein- und mittelständische Lebens-
mittelunternehmen, die sich eine Quali-
tätssicherung zur Betriebshygiene auf der 
Basis von NGS-Daten nicht werden leisten 
können. Die zuständige Behörde vor Ort 
sollte diesbezüglich den Unternehmer 
beratend unterstützen. Durch amtlich 
entnommene Tupferproben im Rahmen 
eines risikoorientiert geplanten Umfeld-
monitorings kann es eine Verbesserung 
zum frühen Auffinden von potenziell be-
lasteten Quellen mit dem Erreger geben. 
Dieses könnte einen ökonomischen Scha-
den für den Betrieb, aber auch das Risiko 
von gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
für den Verbraucher verringern.

Quellen:
BfR (2020) Anwendung des Whole Genome 
Sequencing zur Aufklärung von lebensmittel-
bedingten Krankheitsausbrüchen. Verfügbar 
unter: https://www.bfr.bund.de/cm/350/anwen-
dung-des-whole-genome-sequencing-zur-auf-
klaerung-von-lebensmittelbedingten-krank-
heitsausbruechen.pdf
DIN ISO 18593 (2018-10) Mikrobiologie von 
Lebensmitteln und Futtermitteln – Horizon-
tales Verfahren für die Probenahmetechniken 
von Oberflächen mittels Abklatschplatten und 
Tupfer FAO (2016)  Application of whole geno-
me sequencing in food safety management. 
Verfügbar unter:  https://www.fao.org/3/a/
i5619e/pdf. 

FDA (2017) Control of Listeria monocytogenes 
in Ready-To-Eat Foods: Guidance for Industry 
Draft Guidance. 
Jagadeesan, BR et al. (2019) The use of next 
generation sequencing for improving food safe-

Der Austausch der Daten wäre dabei nicht 
nur innerhalb eines Sektors, sondern 
nach dem One-Health-Ansatz über-
greifend erforderlich, das heißt er sollte 
zwischen den für Lebensmittelsicher-
heit, öffentliches Gesundheitswesen, 
Veterinärwesen und Umwelt zuständigen 
Behörden erfolgen und auch die Lebens-
mittelunternehmer und ihr Eigenkontroll-
system mit einbeziehen. International 
agierende Lebensmittelkonzerne sehen 
bereits die Vorteile der Implementierung 
der Genomsequenzierung in ihre quali-
tätssichernden Maßnahmen und verfügen 
schon teilweise über große Mengen von 
Daten. Diese Konzerne sind aber auch 
auf ihre Reputation und den Schutz vor 
regulatorischen Maßnahmen der Be-
hörden bedacht und daher häufig noch 
zurückhaltend, wenn es um die Veröffent-
lichung ihrer Sequenzierungs-Daten geht 
(Jagadeesan et al. 2019).

Lebensmittelunternehmen und die zu-
ständigen Behörden könnten durch die 
Bereitstellung von Daten aus Eigen- oder 
Anlasskontrollen schneller Infektions-
quellen ausfindig machen, um zukünftig 
schneller reagieren zu können und damit 
die Lebensmittelsicherheit zu verbessern. 
Es zeigte sich in der Vergangenheit, dass 
ein großer wirtschaftlicher Schaden für 
einen Lebensmittelunternehmer immer 
dann entstanden ist, wenn der betroffene 
Erreger schon sehr lange – teilweise über 
Jahre – im Betrieb persistierte und sich 
unkontrolliert in der Produktionskette auf 
eine Vielzahl von Produkten verbreitet und 
somit zu vielen Erkrankungsfällen geführt 
hat. Solch ein Risiko wird minimiert, wenn 
eine schnelle Erkennung von Hygiene-
problemen in einem Betrieb wahrschein-
licher wird. Unter Einbeziehung von Daten 
konnten Lebensmittelunternehmer ihre 
Hygienekonzepte anpassen und bisher 
unerkannte Wege einer Verschleppung 
von Erregern im Betriebsablauf aufklären 
und stoppen. Der Lebensmittelunterneh-
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ty: translation into practice. Food microbiology 
79: 96-115 doi: 10.1016/j.fm.2018.11.005
Lüth S, Kleta S, Al Dahouk S (2018) The whole 
genome sequencing as a typing tool for food-
borne pathogens like Listeria monocytogenes 
– The way towards global harmonisation and 
data exchange. Trends Food Science Tech 73: 
67-75 doi: 10.1016/j.tifs.2018.01.008

Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommis-
sion vom 15. November 2005 über mikrobio-
logische Kriterien für Lebensmittel (ABl. Nr. L 
338 S. 1, ber. ABl. 2006 Nr. L 278 S. 32) Zuletzt 
geändert durch Art. 2 ÄndVO (EU) 2015/2285 
vom 8. 12. 2015 (ABl. Nr. L 323 S. 2)

Non-Food – ein neues 
Anwendungsgebiet der NMR
Alkoholfreie Getränke, Honig, Süßwaren, 
Milch, Joghurt, Fleischerzeugnisse und 
Kleinkindernahrungen – alles Lebensmit-
tel, die durch Kernspinresonanz-Spekt-
roskopie (engl. Nuclear Magnetic Reso-
nance, kurz NMR) auf deren spezifische 
Zusammensetzung untersucht werden 
können. Diverse Inhalts- und Zusatz-
stoffe werden somit in kurzer Zeit sowohl 
qualitativ als auch quantitativ erfasst. 
Ob die ¹H-NMR auch für Non-Food-Arti-
kel, d.h. Waren, die keine Lebensmittel 
im weiteren Sinne sind, anwendbar ist, 
sollte im Rahmen eines Projektes für das 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen geprüft werden. 
Hierfür wurden als Matrix die Nachfüll-
flüssigkeiten für elektronische Zigaretten, 
umgangssprachlich als E-Liquids be-
zeichnet, ausgewählt (siehe Abb. 1).

Abb. 1: E-Liquids, die in 2020 mittels NMR
analysiert wurden.

Nach Abschluss der Methodenentwick-
lung stehen nun zwei ¹H-NMR-Verfahren 
zur Untersuchung der Nachfüllflüssig-
keiten für E-Zigaretten zur Verfügung. 
Zum einen ist der qualitative Nachweis 
lipophiler (fettlöslicher) Aromen wie 
Menthol und den in Deutschland verbote-
nen Stoffen Pulegon, Cumarin, Safrol und 
Estragol möglich. Zum anderen können 
die Gehalte für die weiteren Hauptinhalts-
stoffe Propylenglykol, Glycerin und Niko-
tin bestimmt werden, die als wertgebende 
Bestandteile bzgl. Dampf- und Aromen-
Entwicklung sowie Befriedigung 
des Nikotin-Verlangens ebenfalls ein 
ausschlaggebendes Kauf-Kriterium für 
den Verbraucher, unabhängig vom Ge-
schmack, darstellen.

Nikotin-frei oder nikotin-haltig? – Eine 
Fragestellung, der anhand der neuen 
NMR-Methoden im Zuge der Dekla-
rationsprüfung von E-Liquids schnell 
nachgegangen werden kann, ohne das 
bisher genutzte, vergleichsweise zeitauf-
wendige, gaschromatografische Routine-
verfahren in Anspruch zu nehmen. Wenn 
mittels Nikotin-Referenzstandard die 
zur Auswertung relevanten NMR-Signale 
des Analyten identifiziert wurden, kann 
der gewünschte Parameter, wie in Abb. 
2 gezeigt, sehr leicht in Proben bestimmt 
und anschließend durch selbst program-
mierte Skripte automatisch ausgewertet 
werden.

Vorteil der NMR ist das sehr selektive 
Probenscreening, verbunden mit einem 
hohen Informationsgewinn durch die voll-
ständige spektrale Erfassung einer Probe, 
sodass Multi-Analyt-Analysen bis hin 
zum sogenannten „non-targeted scree-
ning“ (nicht-zielgerichtetes Verfahren) 
möglich sind. Dadurch können zukünftig 
veränderte Produktzusammensetzungen 
erkannt werden.
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Darüber hinaus sollen die beiden NMR-
Methoden kontinuierlich um neue 
Analyten erweitert werden. Interessant 
wären dabei die Stoffe Vitamin E bzw. 
Vitamin E-Acetat. Die Verwendung dieser 
Stoffe steht in begründetem Verdacht für 
die über 50 Todesfälle und etwas mehr 
als 2.800 krankenhauspflichtigen E-Ziga-
retten-Konsumenten in den USA in 2019 
verantwortlich zu sein [1]. In Europa war 
die Verwendung schon vor den tragi-
schen Todesfällen in den USA verboten, 
eine routinemäßige Überwachung in 
Deutschland bezüglich dieser Parameter 
ist aber noch nicht vollständig etabliert. 
Genauso wenig wie die Untersuchung von 
Tabak-Proben mittels ¹H-NMR, die durch 
Entwicklung einer geeigneten Probenvor-
bereitung im CVUA-OWL angestrebt wird.

Quelle:
[1] https://www.cdc.gov/tobacco/basic_in-
formation/e-cigarettes/severe-lung-disease.
html#latest-information; 05.02.2021.

Next Generation Products – 
Nicotine Pouches
Nach mehrjährigem juristischem Ringen 

wurde nach Anrufung des Europäischen 
Gerichtshofs [1] durch das bayrische 
Verwaltungsgericht im Oktober 2019 
schlussendlich ein Urteil [2] gesprochen 
über Tabak in Portionsbeuteln und deren 
Verkehrsfähigkeit. Der Beschluss des 
Bundesverwaltungsgerichts im Juni 2020 
bestätigte abschließend den Urteilsspruch 
des bayrischen Verwaltungsgerichts. [3]

Streitgegenstand war fein geschnittener, 
aromatisierter Tabak in Zellulose-Beu-
teln, der seitens des Herstellers als 
Kautabak in den Verkehr gebracht wurde. 
Zum Konsum des enthaltenen Tabaks 
soll der Beutel in den Mund genommen 
und unter die Lippe oder in die Wangen-
tasche gelegt werden. Bei dieser Art des 
Konsums wird das gesamte Erzeugnis 
eingespeichelt, ggf. mit der Zunge etwas 
im Mund hin und her bewegt und die 
Inhaltsstoffe wie Nikotin, Aroma- und 
Süßstoffe sowie weitere Zusatzstoffe her-
ausgelöst. Ein echter mechanischer Kau-
vorgang wird als nicht möglich und auch 
nicht notwendig angesehen. Der natür-
liche Speichelfluss und das Lutschen des 
Produkts bzw. das Halten im Mundraum 

Abb. 2: ¹H-NMR-Spektren des hydrophilen (wasserlöslichen) Extraktes von drei verschiedenen 
E-Liquids im Vergleich zu einem Nikotin-Referenzstandard.
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Abb. 1: Kautabak-Pastillen – das Tabakblatt ist 
deutlich erkennbar

Durch die Bestätigung des Urteils durch 
das Bundesverwaltungsgericht Mitte 2020 
wurde der Verkauf der tabakhaltigen Por-
tionsbeutel sowohl off- als auch online 
für den deutschen Markt endgültig ein-
gestellt. Als Reaktion auf das absehbare 
Verbot entwickelte die Industrie neue Pro-
dukte und begann in Deutschland Ende 
2019 und verstärkt Mitte 2020 mit dessen 
Markteinführung: Nicotine Pouches (auch 
Nicopods genannt).

Nicotine Pouches enthalten Nikotin, je-
doch keinen Tabak und fallen somit nicht 
unter die Definition und Regelungen des 
europäischen und deutschen Tabakrechts, 
basierend auf der Richtlinie 2014/40/EU 
sowie dem Tabakerzeugnisgesetz (Tabak-
erzG) und der Tabakerzeugnisverordnung 
(TabakerzV).

Die Inhaltsstoffe sind schnell aufge-
schlüsselt und werden auf den Verpa-
ckungen mehr oder weniger vollständig 
ausgewiesen: Nikotin auf einem Träger-
material (häufig mikrokristalline Cellu-
lose) mit Geschmacksstoffen (Spearmint 
und fruchtige Aromen sind beliebt), Süß- 
und Konservierungsstoffe sowie weitere 
(Hilfs-)Stoffe. Diese Mischung befindet 
sich ebenfalls in einem Zellulose-Beutel 
und wird wie Snus konsumiert. Sobald 
die Mischung im Beutel durch Speichel 
durchfeuchtet ist, bildet sich eine leicht 
zusammenhängende Masse und der Kon-
sument kann nun die löslichen Inhalts-
stoffe aufnehmen.

Ein optischer Unterschied zwischen den 
tabakhaltigen All White Portion Snus und 
den tabakfreien Nicotine Pouches wird 
erst bei einem Blick auf den Beutelinhalt 
sichtbar (siehe Abbildung 3).

allein reichen üblicherweise für die Frei-
setzung der wesentlichen Inhaltsstoffe 
aus. Durch den Urteilsspruch wurde diese 
Auffassung bestätigt und somit begrün-
det, dass es sich bei dem zerkleinerten 
Tabak in Portionsbeuteln nicht um Kau-
tabak handelt, sondern um sogenannten 
Tabak zum oralen Gebrauch.

Oraler Konsum von fein zerkleinertem, 
aromatisiertem Tabak hat seit dem 19. 
Jahrhundert in Schweden eine lange Tra-
dition. Die in Deutschland vergleichs
weise geringe Verbreitung dieser Art von 
Tabakerzeugnis im Vergleich zu anderen
Formen des Tabakkonsums beruht auf 
der Tatsache, dass Tabakerzeugnisse zum 
oralen Gebrauch – im Gegensatz zum 
klassischen Kautabak – seit jeher verbo-
ten sind. Die Erzeugnisse aus Schweden, 
dort wird dieses Produkt Snus genannt, 
fanden aber aus unterschiedlichen 
Gründen in den letzten Jahren breiteres 
Interesse auch bei deutschen Nutzern 
und wurden anfangs über spezialisierte 
Online-Shops bezogen. Trotz der Rechts-
lage und immer wieder angestrengter 
Gerichtsverfahren wegen Verstößen ge-
gen das Inverkehrbringungsverbot, wurde 
in Deutschland weiterhin zerkleinerter 
Tabak in Portionsbeuteln verkauft und die 
Produkte stetig weiter entwickelt. 
Zwischenzeitlich fand der Verkauf auch 
im stationären Einzelhandel z.B. in Tank-
stellen statt, da sich die Ziel- und Konsu-
mentengruppe deutlich vergrößert hatte. 

Abb. 2: Beispielhafte Angabe der gekennzeichne-
ten Zusammensetzung eines Nicotine Pouches
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mittels entspricht. Eine Einstufung als 
Tabakerzeugnis ist nicht möglich, da die 
Produkte keinen Tabak enthalten. Auch 
das Verwaltungsgericht Augsburg urteilte 
in einem Eilverfahren Mitte 2020 [4], dass 
es sich bei den streitgegenständigen Ni-
cotine Pouches um Lebensmittel handle.

Aufgrund der Nikotinkonzentration in nur 
einem Beutel und der absehbaren Auf-
nahme des enthaltenen Nikotins durch 
einen Erwachsenen, sind die Produkte 
als nicht sicher zu beurteilen. Auch wenn 
es den Verbraucher/innen vielleicht nicht 
immer bewusst ist, durch den Gewohn-
heitseffekt der (noch) allgegenwärtigen 
Werbung und des Angebots von Tabak-
erzeugnissen jeglicher Art, so darf nicht 
unbeachtet bleiben, dass es sich bei 
Nikotin um einen Stoff handelt, der als 
hochgiftig (Acute Tox. 2) [5] eingestuft 
ist. Je nach Art der Aufnahme und der 
Begleitumstände zeigt Nikotin ein ent-
sprechendes Suchtpotential, der Konsum 
führt u.a. zu einer deutlichen Erhöhung 
der Pulsfrequenz und des Blutdrucks, 
aber es werden auch noch weitere un-
erwünschte Reaktionen im peripheren 
und zentralen Nervensystem beobachtet. 
Auf Grund der in den Beuteln enthaltenen 
Nikotinkonzentration mit bis zu 20 mg 
pro Beutel sind Überdosierungs- bzw. 
Vergiftungserscheinungen – insbesondere 
bei empfindlichen Verbrauchergrup-
pen – zu erwarten. Diese äußern sich in 
der Regel durch Übelkeit, Erbrechen, 
Magenverstimmungen, Müdigkeit, starke 
Kopfschmerzen, Schwindel, schweres 
Sodbrennen, verschwommenes Sehen, 
unregelmäßigen Herzschlag, Herzklopfen 
oder auch Brustschmerzen. Da solche 
Auswirkungen bei Lebensmitteln nicht 
verantwortbar sind, werden sie als nicht 
sicher angesehen, die Verwendung von 
Nikotin als Zusatz ist überdies bei Le-
bensmitteln verboten.

Besonders kritisch ist hierbei auch, dass 
sich die Nikotinbeutel in einer Dose mit 
einem einfach zu öffnenden Deckel be-

Abb. 3: Unterschiedliche Pouches von links nach 
rechts: White Portion Snus (tabakhaltig), All White 
Portion Snus (tabakhaltig, schmaler Beutel (SLIM)), 
Nicotine Pouch (tabakfrei), All White Portion Snus 
Slim (tabakhaltig, schmaler Beutel (SLIM)) und 
Nicotine Pouch (tabakfrei, großer Beutel) 

Während die tabakhaltigen Erzeugnisse 
noch eine leichte Färbung aufweisen und 
deutlich gröber sind, enthalten die tabak-
freien Nicotine Pouches ein rein weißes 
Pulver. 

Einhergehend mit der Markteinführung 
stellte sich aber auch die Frage der recht-
lichen Einstufung dieser Produkte ferner 
im Hinblick auf die verwendeten Inhalts-
stoffe und die notwendige Kennzeichnung 
sowie die Fragestellung, ob diese Produkte 
überhaupt in dieser Form an den Ver-
braucher abgegeben werden dürfen und 
sollten. Ein internationaler Überblick 
zeigt, dass es hierbei keine einheitliche 
Antwort zu geben scheint, denn die 
Nicotine Pouches werden unterschiedlich 
bewertet: Finnland und Kanada stufen 
diese Produkte als Arzneimittel bzw. 
Medizinprodukte ein – also vergleichbar 
mit Raucherentwöhnungshilfsmittel wie 
Nikotinkaugummis oder Nikotinpflaster. 
Andere Länder sehen hier ein Verbrau-
cherprodukt, welches Kennzeichnungs-
elemente wie ein Gefahrstoff tragen 
muss gemäß den Vorgaben der VO (EG) 
1272/2008 (CLP) oder streben nationale 
Regelungen an, um die Produkte in ihrem 
jeweiligen Tabakrecht zu regulieren.
  
Die Sachverständigen der Lebensmittel- 
überwachung in Deutschland sind hin-
gegen der Auffassung, dass es sich bei 
diesen Produkten um Lebensmittel han-
delt, da die Art und Weise des Konsums 
bzw. der Aufnahme dem eines Lebens-
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finden und so für Kinder durchaus leicht 
erreichbar sind. Insbesondere die Aroma-
tisierung der Produkte, die an Kaugum-
mis erinnert, kann zu einer ernsthaften 
Gefährdung beitragen. Im Gegensatz dazu 
sind z.B. die Nachfüllbehälter von nikotin-
haltigen Liquids für E-Zigaretten prinzi-
piell mit einem kindersicheren Mechanis-
mus auszustatten – denn auch hier gibt 
es viele ansprechende Aromatisierungen 
für Kinder und Jugendliche. Für einige 
dieser Produkte erfolgte im Anschluss ein 
Rückruf über das europäische Schnell-
warnsystem RASFF [z.B. 6].

Die Einstufung der Produkte als nicht si-
cheres Lebensmittel in Deutschland führt 
jedoch zu einigen (inter-)nationalen Kon-
troversen, die auch auf politischen Ebe-
nen ausgetragen werden – hauptsächlich 
durch die Arbeit von Interessensverbän-
den seitens der Tabakwirtschaft. Durch 
Deutschland angestoßen, wird aktuell an 
einer europäischen Lösung gearbeitet, 
wie mit diesen Produkten umzugehen ist. 

Im CVUA-OWL wurden im Jahr 2020 8 
Proben als Tabak zum oralen Gebrauch 
eingestuft und entsprechend beurteilt. 
Im Handel sind diese Produkte nun nicht 
mehr verfügbar. 

Auch 15 verschiedene Produkte der 
Nicotine Pouches wurden im CVUA-OWL 
untersucht und als nicht sicheres Le-
bensmittel und somit nicht verkehrsfähig, 
eingestuft.
 
Mittlerweile befinden sich auf dem deut-
schen Markt noch weitere Produkte, 
die nach dem Prinzip der Pouches 
konsumiert werden sollen. Auf dem 
Trägermaterial ist dann jedoch kein 
Nikotin aufgebracht, sondern es gibt sie 
nikotinfrei oder aber z.B. mit Cannabidiol 
(CBD) versetzt – auch hier bahnen sich 
weitere juristische Auseinandersetzungen 
an, denn CBD ist aktuell als Zusatz für 
Lebensmittel nicht zugelassen, sondern 
befindet sich noch in der Prüfung als 
Novel Food. 

Rechtsgrundlagen und Literaturquellen:
RL 2014/40/EU (TPD2): Richtlinie 2014/40/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Herstellung, die Aufmachung 
und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2001/37/EG 

TabakerzG: Gesetz über Tabakerzeugnisse und 
verwandte Erzeugnisse

TabakerzV: Verordnung über Tabakerzeugnisse 
und verwandte Erzeugnisse

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung 
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/200

[1] https://www.cdc.gov/tobacco/basic_in-
formation/e-cigarettes/severe-lung-disease.
html#latest-information; 05.02.2021.[2] VGH 
München - 10.10.2019; AZ: VGH 20 BV 18.2231

[3] BVerwG 3 B 5.20, Beschluss vom 12. Mai 
2020

[4] VG Augsburg, Beschluss v. 19.06.2020 – Au 
9 S 20.847

[5] Committee for Risk Assessment RAC Opi-
nion proposing harmonised classification and 
labelling at EU level of Nicotine (ISO); 3-[(2S)-
1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine EC Number: 
200-193-3 CAS Number: 54-11-5 CLH-O-
0000001412-86-68/F, Adopted 10 September 
2015

[6] RASFF Portal - Notification details - 
2020.5429

Wer braucht Anti-Moskito-Bettwäsche? 
– ein ungewöhnlicher Fall
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (baua) wurde durch das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 
auf mit Bioziden behandelte Bettwäsche 
aufmerksam gemacht, welche zu Beginn 
des Sommers von einem Discounter an-
geboten und als „Anti-Moskito“-Bettwä-
sche beworben wurde.
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Für diese sogenannten „behandelten 
Waren“ i.S. der Biozid-Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates [1] gelten beson-
dere Kennzeichnungsanforderungen. Im 
vorliegenden Fall war aufgefallen, dass 
zwar der bzw. die bioziden Wirkstoffe 
„Permethrin“ und „CMIT/MIT“ ordnungs-
gemäß deklariert waren, aber weitere 
Hinweise in diesem Kontext fehlten, 
insbesondere der Hinweis „Kann aller-
gische Hautreaktionen verursachen“. 
Diese Angabe war in der Etikettierung des 
Produktes nicht erkennbar, im Gegenteil, 
die Bettwäsche wurde unzulässigerweise 
und verharmlosend als „Hautfreundlich“ 
beworben.

Permethrin
Permethrin ist als biozider Wirkstoff nach 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
1090/2014 [2] zugelassen. Eine Höchst-
menge für die Ausrüstung von Erzeugnis-
sen, wie z.B. Textilien ist nicht festgelegt. 
Es heißt aber „Bei der Produktbewertung 
sind insbesondere die Aspekte Exposition, 
Risiken und Wirksamkeit im Zusammen-
hang mit etwaigen Verwendungen zu 
berücksichtigen.“

Sowohl das Spannbetttuch als auch die 
Bettwäsche wurden auf Permethrin 
untersucht. Mittels GC/MS konnte bei 
beiden Proben ein Gehalt von ca. 
800 mg/kg nachgewiesen werden. 
Dieser Gehalt bewegte sich im üblichen 
Rahmen. 

Permethrin wird als Wirkstoff gegen 
Milben und Zecken eingesetzt, sowie z.B. 
bei der Ausrüstung von Wollteppichen 
zum Schutz vor Motten und Käferfraß. 
Aufgrund seiner insektiziden Wirkung 
wird es auch bei Textilien für den Out-
door-Bereich verwendet. Das BfR kommt 
in seiner Stellungnahme Nr. 006/2017 
zu dem Schluss, dass der Wirkstoff zwar 
aus diesen Textilien wieder freigesetzt 
und über die Haut aufgenommen werden 
kann, dass aber eine Sensibilisierung 
durch Permethrin unwahrscheinlich ist [3].

Isothiazolinone
Isothiazolinone werden als Konservie-
rungsmittel in wässrigen Dispersionen, 
Emulsionen und Lösungen eingesetzt. 
Durch ihre bakterizide und fungizide Wir-
kung schützen sie als sogenannte „Topf-
konservierer“ beispielsweise Reinigungs-
mittel, Farben, Lacke und Klebstoffe vor 
der mikrobiellen Zersetzung. Häufig wird 
ein Gemisch aus 3 Teilen Chlormethyl- 
und 1 Teil Methylisothiazolinon 
(CMIT/MIT) eingesetzt, auch unter dem 
Namen „Kathon“ bekannt. Chemikalien-
rechtlich ist dieses Gemisch ab einer 
Konzentration von 15 mg/kg als haut-

Abb. 1: Etikett 1 Bettwäsche 

Abb. 2: Etikett 2 Bettwäsche

Wie die für den Discounter zuständige 
Überwachungsbehörde festgestellt hat, 
wurde die Anti-Moskito-Bettwäsche nach 
dem anerkannten ÖKO-TEX® Standard 
100 geprüft. Aus dem vorgelegten Prüf-
bericht ging hervor, dass im vorliegen-
den Fall eine „HealthGuard“ Ausrüstung 
eingesetzt wurde, die auf der Liste der 
akzeptierten biologisch aktiven Produkte 
von ÖKO-TEX® steht.
 
Um jedoch die deklarierten Wirkstoffe 
bezüglich des Gehaltes in der Bettwäsche 
näher zu überprüfen, wurden von der 
Überwachungsbehörde Proben entnom-
men und beim CVUA-OWL zur Untersu-
chung eingeliefert.
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sensibilisierend (H 317) eingestuft und 
Erzeugnisse, die mit diesem Gemisch 
behandelt wurden, dürfen nur mit der 
Kennzeichnung „Kann allergische Haut-
reaktionen verursachen“ in den Verkehr 
gebracht werden.

Aufgrund der signifikanten Zunahme an 
Sensibilisierungen gegenüber Isothia-
zolinonen steht ihr Einsatz in wasser-
basierten Wandfarben für Innenräume [4] 
zur Diskussion und ihr Einsatz in kosme-
tischen Mitteln, die auf der Haut bzw. im 
Haar verbleiben (sog. „Leave-on“-Pro-
dukte), sowie Feuchttüchern ist seit dem 
12. Februar 2017 verboten [5].

Das Gemisch CMIT/MIT (3:1) ist als 
biozider Wirkstoff nach der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 2016/131 [6] 
zugelassen. Eine Höchstmenge für die 
Ausrüstung von Erzeugnissen, wie z.B. 
Textilien als „behandelte Ware“ ist nicht 
festgelegt. Aber auch hier heißt es „Bei 
der Produktbewertung sind insbesondere 
die Aspekte Exposition, Risiken und Wirk-
samkeit im Zusammenhang mit etwaigen 
Verwendungen zu berücksichtigen.“

Sowohl das Spannbetttuch als auch die 
Bettwäsche wurden auf Isothiazolinone 
untersucht. Mittels HPLC-DAD konnte 
bei beiden Proben ca. 30 mg/kg CMIT und 
ca. 20 mg/kg MIT nachgewiesen werden. 
Das Gemisch mit den Anteilen von 3:1 war 
nicht zu erkennen.

Aufgrund der hautsensibilisierenden 
Wirkung der Isothiazolinone wurden noch 
weitere Untersuchungen durchgeführt, 
unter dem Aspekt Exposition des Ver-
brauchers durch Verwendung dieser 
„Anti-Moskito“-Bettwäsche. Dazu wurden 
Migrationsversuche durchgeführt, die 
eine Übernachtung mit dieser Bettwäsche 
simulieren sollten. In der Annahme, dass 
eine Nacht mindestens 6 Stunden Kon-
taktzeit bedeutet, wurde zum einen eine 
20%ige ethanolische Lösung (als Simu-

lanz für Schweiß mit einem leichten Fett-
film von der Haut) verwendet, die das BfR 
bereits für andere fettlösliche Schadstoffe 
als geeignet angesehen hat und zum an-
deren eine saure Schweißsimulanzlösung 
(pH 5,5), die nach dem amtlichen Unter-
suchungsverfahren (ASU B82.02-21) für 
die Migration von Elementen aus Textilien 
verwendet wird. Beide „worst case“ Sze-
narien wurden unter Temperaturen von 
37°C, bzw. 40°C als erhöhte Körpertem-
peratur, bzw. starkes Schwitzen durchge-
führt. Dabei wurden für den simulierten 
Kontakt die gleichen Ergebnisse erzielt, 
wie nach der Extraktion mit Lösungs-
mitteln. Diese Versuche haben gezeigt, 
dass die biozide Ausrüstung der Bett-
wäsche offensichtlich wenig permanent 
war. Unter diesem Aspekt ist die nach 
Biozidrecht erforderliche Kennzeichnung 
„Kann allergische Hautreaktionen ver-
ursachen“ eine unentbehrliche Angabe, 
um den Verbraucher über die Eigenschaf-
ten dieser „Anti-Moskito“-Bettwäsche zu 
informieren. Im vorliegenden Fall fehlte 
die Angabe jedoch und das Produkt wurde 
verharmlosend als „hautsympathisch“ 
beworben.

Fazit aus der Überprüfung: Die „Anti-
Moskito“-Bettwäsche war in ihrer Zusam-
mensetzung nicht zu beanstanden, sie 
war jedoch mangelhaft gekennzeichnet.
 
Recherche
Im Kontext der Untersuchung wurden 
weitere Informationen vom Inverkehrbrin-
ger in Deutschland eingeholt. Nach des-
sen Auskunft, sollte die Bettwäsche zu-
mindest „semi-permanent“ ausgerüstet 
sein und ca. für 10 Wasch-Vorgänge ihre 
„Anti-Moskito“-Eigenschaften behalten. 
Dies ist nach den o.g. Erkenntnissen mit 
den Migrationsversuchen kaum vorstell-
bar, da Bettwäsche – zumal solche aus 
Baumwolle – in der Regel bei 60°C gewa-
schen wird. Auf dem Wäscheetikett an der 
Probe wurde jedoch nur eine Temperatur 
von 40°C empfohlen. 
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den verglichen. Anhand der Dokumenten-
bezeichnung (siehe Fußzeilen) und der 
Handelsbezeichnung 
„HealthGuard®PLB“ unterschieden sich 
die Produkte nicht, wohl aber in ihrer 
chemischen Zusammensetzung. Während 
das von der ÖKO-TEX® Gemeinschaft ak-
zeptierte Produkt die bioziden Wirkstoffe 
Permethrin und Benzalkoniumchlorid 
enthielt, sind es bei dem im vorliegenden 
Fall der „Anti-Moskito“-Bettwäsche die 
Wirkstoffe Permethrin und Isothiazolino-
ne (CMIT/MIT).

Weitere Nachforschungen haben ergeben, 
dass im vorliegenden Fall für die Biozid-
Ausrüstung ein nachgemachtes 
Produkt verwendet wurde, erkennbar 
am Sicherheitsdatenblatt mit den blauen 
Wasserzeichen. Die Herstellerfirma in 
Australien hat mitgeteilt, dass nur das 
HealthGuard®-Produkt mit den Wirkstof-
fen Permethrin und Benzalkoniumchlorid 
das Original ist.

Fazit:
Im Rahmen der Zertifizierung gemäß 
ÖKO-TEX STANDARD® 100 werden zwar
Schadstoffe gemäß Kriterien-Katalog [8] 
überprüft, z.B. verbotene Azofarbstoffe, 
Pentachlorphenol, u.a., sowie Wasch-
eigenschaften im Hinblick auf Einlaufen, 
Farbveränderungen, Lichtechtheit und 
Schweißechtheit, jedoch eventuell einge-
setzte ACPs (aktive chemische Produkte) 
nur in Ausnahmefällen. Hier wird voraus-
gesetzt, dass die Anwendung sachgerecht 
und gemäß dem Antrag durchgeführt 
wird. Trotz fehlender Prüfung auf die hier 
verwendeten Biozide Permethrin und 
Isothiazolinone, wurden diese im Rahmen 
einer allgemeinen Formulierung in den 
vorgelegten Prüfbericht einbezogen.
Von Seiten des CVUA-OWL wurde an-
geregt, dass bei einer derartigen Aus-
rüstung auf jeden Fall eine Überprüfung 
stattfinden sollte, auch im eigenen 
Interesse des ÖKO-TEX® –Labels. Der 
Verbraucher kennt und schätzt dieses seit 

Abb. 3: Wäsche-Pflege

Des Weiteren wurde in Erfahrung ge-
bracht, dass die biozid ausgerüstete 
Bettwäsche im Auftrag des deutschen 
Inverkehrbringers in einem Nicht-EU-
Land hergestellt wurde. Jedoch gelten 
auch dort die Kontrollmechanismen des 
ÖKO-TEX® Standards. Das entsprechen-
de Sicherheitsdatenblatt für die dort ver-
wendete HealthGuard-Ausrüstung konnte 
vorgelegt werden, dort waren auch die 
Wirkstoffe Permethrin und Isothiazolino-
ne ausgewiesen.

Für die Ausrüstung eines Textils mit 
Bioziden erfordert dies im Rahmen des 
ÖKO-TEX®-Labels eine interne „Zu-
lassung“. Die ÖKO-TEX® Gemeinschaft 
akzeptiert nicht die Wirkstoffe, sondern 
die Hilfsmittel/Produkte als Ganzes. Wel-
che Wirkstoffe in den jeweiligen Handels-
produkten verwendet werden, muss im 
Antrag offengelegt werden, ebenso deren 
Konzentration und Anwendungsmengen. 
Diese Informationen sind jedoch nicht 
„allgemein“ verfügbar, sondern liegen 
nur den mit der „Zulassung“ betrauten 
Personen vor. Die im vorliegenden Fall 
genannte „HealthGuard“ Ausrüstung 
wurde akzeptiert und als ACP (aktives 
chemisches Produkt) für ÖKO-TEX® „zu-
gelassen“ [7].

Da sich auf der Internetseite keine weite-
ren Informationen zur Zusammensetzung 
erkennen lassen, wurde auf Nachfrage 
das Sicherheitsdatenblatt für die als ACP 
ausgewiesene HealthGuard-Ausrüstung 
zur Verfügung gestellt.

Die beiden Sicherheitsdatenblätter wur-
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mehr als 25 Jahren am Markt etablierte 
Label und erwartet eine schadstoff-
geprüfte Qualität besonders, wenn eine 
zusätzliche Ausrüstung mit Bioziden 
erfolgt ist.

Auf die im Titel gestellte Frage „Wer 
braucht Anti-Moskito-Bettwäsche?“ – vor 
allem hier in unseren mitteleuropäischen 
Breiten – lässt sich m.E. nur eine Antwort 
finden: NIEMAND, insbesondere wenn 
sie so wenig permanent ausgerüstet ist 
wie im vorliegenden Fall. Ein Moskitonetz 
ohne direkten Kontakt mit dem mensch-
lichen Körper während der Nacht kann 
hier weit besseren Schutz vor unliebsa-
men Flugobjekten bieten.

Quellen:
Biozid-VO Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem 
Markt und die Verwendung von Biozidproduk-
ten (Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. 
L 167 vom 27.6.2012, S.1, zuletzt berichtigt 
durch ABl. L 280 vom 28.10.2017, S. 57) Ce-
lex-Nr. 0 2012 R 0528; zuletzt geändert durch 
Art. 1 der der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/1825 der Kommission vom 08. August 
2019 (ABl. L 279, S. 19)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1090/2014 
der Kommission vom 16.10.2014 zur Geneh-
migung von Permethrin als alten Wirkstoff 
zur Verwendung in Biozidprodukten der 
Produktarten 8 und 18 (ABL. L 299, S.10) 
https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/allergien-
sensibilisierung-durch-permethrin-in-textil-

Abb. 4: SDS HealthGuard – mit Wasserzeichen

Abb. 5: SDS HealthGuard®
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ien-ist-unwahrscheinlich.pdf 
https://mobil.bfr.bund.de/cm/343/isothiazoli-
none-auf-der-haut-und-in-der-innenraumluft-
fehleinschaetzungen-und-deren-auswirkun-
gen.pdf 
https://www.ages.at/wissen-aktuell/publikatio-
nen/isothiazolinone-in-kosmetischen-mitteln/ 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2016/131 
der Kommission vom 01.02.2016 zur Genehmi-
gung von C(M)IT/MIT (3:1) als alten Wirkstoff 
zur Verwendung in Biozidprodukten der Pro-
duktarten 2,4,6,11,12,und 13 (ABL. L 25, S.48) 
https://www.oeko-tex.com/de/hier-beantra-
gen/aktive-chemische-produkte/akzeptierte-
acps?tx_solr%5Bq%5D=healthguard 
https://www.oeko-tex.com/de/unsere-stan-
dards/standard-100-by-oeko-tex Fein

Abb. 6: Prüfbericht ÖKO-TEX® – conclusion
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1994 verboten. Chloramphenicol hat als 
Humanarzneimittel noch eine gewisse 
Bedeutung und es darf auch bei nicht 
Lebensmittel liefernden Tieren eingesetzt 
werden. Wenn die Probenahme von einem 
praktizierenden Tierarzt durchgeführt 
wird, der vorher aus beruflichen Grün-
den Kontakt mit Chloramphenicol hatte, 
besteht die Möglichkeit einer Probenkon-
tamination. Im Labor besteht ein notwen-
diger Umgang mit Chloramphenicol. Eine 
unsachgemäße Verfahrensweise im Labor 
kann ebenfalls zu einer Probenkontami-
nation führen. Daher musste sicherge-
stellt werden, dass für den Befund nicht 
eine Kontamination während der Probe-
nahme oder der Laborarbeit ursächlich 
war. 

Wenn ein Tier mit Chloramphenicol 
behandelt wird, wird ein hoher Prozent-
satz dieses Chloramphenicols durch 
Stoffwechselmechanismen chemisch 
verändert. Es liegt dann nicht mehr 
Chloramphenicol sondern das Stoff-
wechselprodukt Chloramphenicol-Glucu-
ronid vor. Diese Umsetzung kann nur im 
lebenden Tier geschehen. Ein Nachweis 
von Chloramphenicol-Glucuronid im Urin 
besagt also, dass eine Probenkontamina-
tion dieses Materials nicht stattgefunden 
haben kann, denn durch Kontamination 
kann nur Chloramphenicol übertragen 
werden und nicht das Glucuronid.

Um Chloramphenicol-Glucuronid nach-
zuweisen, wird der Analysengang einmal 
mit dem Enzym Glucuronidase und 
einmal ohne das Enzym Glucuronidase 
durchgeführt. Das Enzym macht die Ver-
stoffwechselung des Chloramphenicols 
rückgängig. Es entsteht wieder freies 
Chloramphenicol und Glucuronsäure. 

Tabelle 1: Vier positive Proben von insg. 6.032 
NRKP-Stichproben

Tierart Matrix Wirkstoff Wirkstoff-
menge

Höchst-
wert

Kuh Niere Meloxicam 418 �g/kg 65 �g/kg

Kuh Leber 4-Methyl-
aminoanti-

pyrin

1.244 �g/kg 100 �g/kg

Kuh Musku-
latur

Dexame-
thason

7,0 �g/kg 0,75 �g/kg

Schwein Urin Chloram-
phenicol

3,28 �g/kg verboten

Tierarzneimittel, die in den unter-
suchten Proben gefunden wurden
Im Rahmen des Nationalen Rückstands-
kontrollplanes (NRKP) werden sowohl 
Stichproben als ggf. auch Verdachtspro-
ben untersucht. Alle Proben werden auf 
das Vorhandensein von Rückständen von 
Tierarzneimitteln untersucht. Für zuge-
lassene Tierarzneimittel gibt es Höchst-
werte, die es zu kontrollieren gilt. Nicht 
zugelassene oder verbotene Wirkstoffe 
dürfen im Lebensmittel liefernden Tier 
nicht enthalten sein. Es gab im Berichts-
jahr folgende Ergebnisse:

Tabelle 1 zeigt, dass es unter den ins-
gesamt 6.032 NRKP-Stichproben vier 
positive Befunde gab. 

Bei den in den Kühen gefundenen Wirk-
stoffen handelt es sich um Entzündungs-
hemmer. Diese Stoffe dürfen und müssen 
bei einem entsprechenden Krankheitsbild 
eingesetzt werden. Nach Einsatz dieser 
Stoffe muss jedoch eine Wartezeit be-
achtet werden. Die Wartezeit stellt sicher, 
dass der Großteil des Wirkstoffes den 
Tierkörper verlassen hat und damit für 
den Verbraucher keine Gefahr besteht. 
Die Überschreitungen der Höchstwerte 
kamen offenbar dadurch zustande, dass 
diese Wartezeiten nicht eingehalten 
wurden.

In einer Urinprobe eines Schweines aus 
einem Erzeugerbetrieb wurde das Anti-
biotikum Chloramphenicol nachgewie-
sen. Der Einsatz von Chloramphenicol 
für Lebensmittel liefernde Tiere ist seit Tabelle 2: Chloramphenicolgehalte im Urin
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Tabelle 2 zeigt, dass im Urin nur die 
geringe Menge von 0,24 µg/kg an freiem 
Chloramphenicol vorlag. Ein Analysen-
gang unter Verwendung des Enzyms 
befreite zusätzlich Chloramphenicol aus 
dem Glucuronid und es resultierte der 
Gesamtgehalt von 3,28 µg/kg. Da offenbar 
mehr als 90 Prozent des Chlorampheni-
cols im Urin als Chloramphenicol-Glu-
curonid vorlagen, war der Nachweis 
erbracht, dass das Tier Chloramphenicol 
aufgenommen und verstoffwechselt hatte 
und somit eine nachträgliche Kontamina-
tion nicht stattgefunden hatte.

Aufgrund der geltenden Rechtsvorschrif-
ten musste der Befund von der zuständi-
gen Kreisordnungsbehörde zum Anlass 
genommen werden, den Betrieb zu 
sperren. Mit der Sperre sollte sicherge-
stellt werden, dass kein Tier den Betrieb 
verlässt und daraus potentiell für den 
Verbraucher gefährliche Lebensmittel 
entstehen.

Sowohl der Landwirt als auch der behan-
delnde Tierarzt verneinten den Einsatz 
von Chloramphenicol. Im Rahmen der 
Ursachenermittlungen wurden verschie-
dene Probenarten wie Futtermittel, Stall-
staub sowie Urinproben aus dem Betrieb 
auf Chloramphenicol untersucht. Die Er-
mittlungen ergaben, dass die gefundenen 
Chloramphenicolgehalte mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit einem Vorpächter der 
Betriebseinrichtung zuzuordnen sind. 
Die Betriebseinheit wurde in den letzten 
Jahren an verschiedene Personen zwecks 
Schweinemast verpachtet. Der jetzige 
Pächter hatte seine Tiere eingestallt ohne 
vorab notwendige Reinigungsarbeiten 
vorzunehmen. So konnte es geschehen, 
dass alte, chloramphenicolhaltige Futter-
mittelreste von den Tieren aufgenommen 
wurden und zu messbaren Gehalten in 
deren Urin führten. 

Nachträglich vorgenommene gründliche 
Reinigungen im Betrieb sowie eine kurze 
Halbwertszeit von Chloramphenicol im 
tierischen Organismus führten dazu, 
dass bei nachträglichen Beprobungen in 
den Tieren kein Chloramphenicol mehr 
nachgewiesen werden konnte. Auf dieser 
Grundlage konnte der Betrieb wieder ent-
sperrt werden.

In den letzten Jahren wurden bundes-
weit immer wieder Proben mit geringen 
Chloramphenicolgehalten festgestellt. Die 
Gehalte ließen sich jedoch ausschließlich 
auf Kontaminationen zurückführen. Daher 
rechnete niemand damit, dass Chloram-
phenicol tatsächlich noch verbotswidrig in 
der Mast eingesetzt wird. Auch wenn der 
Chloramphenicolbefund nicht dem aktu-
ellen Pächter zugeordnet werden konnte, 
zeigt dieser dennoch, dass Chloramphe-
nicol trotz des Einsatzverbots punktuell 
offenbar immer noch eingesetzt wird. Da-
mit erscheint auch eine weitere zukünfti-
ge Kontrolle im Rahmen des Nationalen 
Rückstandskontrollplans unerlässlich.

Wie misst das CVUA-OWL 
Radioaktivität?
Auch heute noch findet man geringe 
Spuren von Radioaktivität in Lebens-
mitteln und Umweltproben. Diese sind in 
erster Linie auf Kernwaffenversuche und 
die Reaktorunfälle in Tschernobyl und Fu-
kushima zurückzuführen. Doch wie wird 
Radioaktivität überhaupt gemessen?

Das CVUA-OWL ist eine von 5 Radioakti-
vitätsmessstellen in NRW. Hier werden 
jedes Jahr bis zu 500 Lebensmittel- und 
Umweltproben auf Radioaktivität unter-
sucht. Hierbei gibt es Unterschiede, denn 
Radioaktivität ist die Eigenschaft insta-
biler Atomkerne ionisierende Strahlung 
auszusenden. Es gibt eine ganze Band-
breite solcher instabiler Atomkerne, 
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sogenannte Radionuklide. Diese zerfallen  
unterschiedlich schnell und auch die Zeit, 
welche der Körper benötigt um die Radio-
nuklide nach Aufnahme auszuscheiden, 
kann stark variieren.
 
Im CVUA-OWL werden unterschied-
liche Radioisotope untersucht, welche 
bei Reaktorunfällen oder aufgrund ihres 
natürlichen Vorkommens von Bedeu-
tung sein können. Hierzu zählen sowohl 
die Gamma-Strahler Kalium-40 (K-40), 
Cobalt-60 (Co-60), Cäsium-137 (Cs-137), 
Iod-131 (I-131), als auch die Betastrahler 
Strontium-90 (Sr-90) und Tritium (H-3).

Doch wie werden die Radioaktivität bzw. 
die Radionuklide überhaupt gemessen?

Für die Messung der Gamma-Strahler 
besitzt das CVUA-OWL 4 Reinstgermani-
um-Halbleiterdetektoren.

hierrüber bestimmt werden, um welches 
Radionuklid es sich handelt. Über die An-
zahl der Messsignale pro Zeiteinheit bei 
einer bestimmten Energie kann dann die 
Aktivität des Radionuklids in der Probe 
bestimmt werden. 

Abb. 2: Gamma-Spektrum

Abb. 1: Gamma-Halbleiterdetektoren mit Bleiburg

Vereinfacht gesagt besteht dieser De-
tektor aus einem Kristall aus reinstem 
Germanium, an welchem eine Gleich-
spannung anliegt und welcher mit flüssi-
gem Stickstoff (77 K bzw. -196 °C) gekühlt 
wird. Trifft die Gamma-Strahlung auf den 
Kristall ergeben sich freie Ladungsträger, 
welche im elektrischen Feld zu den Elekt-
roden wandern und somit ein elektrisches 
Signal erzeugen. Dieses Signal kann 
anschließend ausgewertet werden. Da die 
Energie der emittierten Strahlung je nach 
Radionuklid charakteristisch ist, kann 

Da es sich bei Gamma-Strahlung um 
eine elektromagnetische Welle handelt, 
kann diese nicht vollständig abgeschirmt 
sondern nur abgeschwächt werden. 
Daher würde bei jeder Messung auch 
die Umgebungsstrahlung mitgemessen 
werden, wenn die Detektoren nicht von 
einer dicken Bleiburg umgeben wären, 
welche diese Umgebungsstrahlung stark 
abschwächt. Die verbleibende Reststrah-
lung aus der Umgebung - der sogenannte 
Nulleffekt - wird regelmäßig gemessen 
und von den Messergebnissen der Proben 
abgezogen. Des Weiteren ist zu beachten, 
dass ein Gamma-Strahler in alle Raum-
richtungen strahlt und auch nicht jede 
Strahlung, die auf den Detektor trifft, 
mit diesem wechselwirkt und somit ein 
Signal erzeugt. Die Wahrscheinlichkeit 
für eine Wechselwirkung hängt von der 
Strahlungsenergie, der Geometrie und 
Dicke sowie dem Material des Detektor-
kristalls, als auch von der Entfernung 
der Probe zum Detektor ab. Somit ist es 
entscheidend, dass die Messgeometrie 
exakt eingehalten wird oder sich ma-
thematisch genau genug beschreiben 
lässt, um die Anzahl der Signale in die 
tatsächliche Aktivität der Probe umrech-
nen zu können. Außerdem ist die Nach-
weisgrenze proportional zur Messzeit, 
das heißt die Empfindlichkeit steigt mit 
der Messdauer. Um die vom Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) geforderten 
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Nachweißgrenzen einhalten zu können, 
müssen Proben somit bis zu 64 Stunden 
gemessen werden. 

Die Betastrahler Sr-89, Sr-90 und Tritium, 
welche anders als die Gamma-Strahler 
keine ionisierende elektromagnetische 
Strahlung sondern ionisierende Elektro-
nen freisetzen, können auf diesem Wege 
nicht gemessen werden. Um die Beta-
Strahlung zu detektieren, verwendet das 
CVUA-OWL einen sogenannten Liquid-
Scintillation-Counter (LSC). 

Wesentlich aufwändiger gestaltet sich 
die LSC-Messung von Sr-90 und Sr-89. 
Hierzu wird zunächst das Sr-90 und Sr-89 
aus der Probe abgetrennt. Hierbei ist zu 
beachten, dass Sr-90 zu Yttrium-90 (Y-90) 
zerfällt. Y-90 ist, wie Sr-90 ein Betastrah-
ler, sodass es bei der LSC-Messung mit-
erfasst wird. Dies hat bei einer schnellen 
Aufarbeitung und einer kurzer Messdauer 
keinen signifikanten Einfluss, da der so-
genannte Yttrium-Aufwuchs zu Beginn 
etwa 1 % pro Stunde beträgt. Wenn jedoch 
längere Messzeiten anstehen, um die ge-
forderten, teils sehr niedrigen Nachweis-
grenzen zu erreichen, hat das Yttrium-90 
einen nicht unerheblichen Einfluss auf 
das Messergebnis von Sr-90. Glücklicher-
weise hat Sr-90 eine Halbwertszeit von 
28,5 Jahren und Y-90 nur eine Halbwerts-
zeit von 64,1 Stunden, daher stellt sich 
nach etwa 19 Tagen ein Gleichgewicht 
ein bei welchem gleichviele Sr-90 und 
Y-90 Atome zerfallen. Somit entspricht 
das nach 19 Tagen gemessene Signal der 
Probe annähernd der doppelten Aktivität 
des Sr-90. Wird dieser Umstand berück-
sichtigt, kann auf die tatsächliche Sr-90 
Aktivität zurückgerechnet werden. Der 
Nachteil hierbei ist die lange Wartezeit. 

Abb. 3: LSC

Abb. 4: Strontium 90 Spektrum

Bei diesem wird das aktive Probenmate-
rial mit einem Flüssigszintillatorcocktail 
gemischt. Dieses Gemisch fängt verein-
facht ausgedrückt die Elektronen auf und 
gibt anschließend Lichtblitze ab. Diese 
können wiederum über die eingebauten 
Photomultiplier (Detektor) gemessen 
werden. Die Signale sind weniger eindeu-
tig als die Signale der Gammastrahler, 
daher stören andere Strahler die Mes-
sung und müssen vorher aufwändig abge-
trennt werden, z.B. Y-90 bei der Messung 
von Sr-90 – näheres siehe unten. 

Für die Tritium-Messung mittels LSC 
wird das Tritium aus einer Wasserprobe 
abdestilliert und anschließend mit LSC-
Cocktail versetzt und gemessen. Da die 
Radionuklide zerfallen und zum Messzeit-
punkt geringer sind als bei der Probenah-
me, wird die Aktivität auf den Zeitpunkt 
der Probenahme zurückgerechnet. 

Ein weiteres Problem bei den Sr-90 
Messungen ist, dass Sr-89 chemisch nicht 
von Sr-90 abgetrennt werden kann, daher 
wird nach vorheriger Abtrennung anderer 
Elemente die Summe von Sr-90 und Sr-89 
gemessen. Das Sr-89 besitzt jedoch die 
Eigenschaft, dass es im Gegensatz zum 
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Sr-90 sehr energiereiche Betastrahlung 
aussendet. Diese kann wiederum elektro-
magnetische Strahlung erzeugen - die 
sogenannte Tscherenkow-Strahlung, 
welche auch ohne den Szintillations-
cocktail direkt gemessen werden kann. 
Im Anschluss wird die Probe mit dem 
Szintillationscocktail versetzt und erneut 
gemessen. Die Sr-90 Aktivität ergibt 
sich aus der Differenz der Messungen 
mit und ohne Szintillationscocktail und 
unter Berücksichtigung des Yttrium-90 
Aufwuchses. Da Sr-89 jedoch nur eine 
Halbwertszeit von 50,56 Tagen hat, ist es 
in der Umwelt und in Lebensmitteln im 
Normalfall nicht mehr vorhanden und 
spielt damit in der Routineanalytik eine 
untergeordnete Rolle.

Auf diese Weise trägt des CVUA-OWL 
jedes Jahr wieder zur Überwachung der 
Radioaktivität in Lebensmitteln und Um-
weltproben bei. 

SARS-CoV-2-Diagnostik 
im CVUA-OWL
Mitte März wurden die CVUÄ in NRW vom 
zuständigen Ministerium aufgefordert, 
den Nachweis des neuen humanpathoge-
nen Coronavirus SARS-CoV-2 zu etab-
lieren. Zunächst war ein Nachweis nur 
für Tiere angedacht, schnell wurde dies 
jedoch auf die Untersuchung von Human-
proben ausgeweitet.
 
Wir etablierten innerhalb von zwei Wo-
chen mit Hilfe von Referenzmaterial aus 
dem Friedrich-Löffler-Institut, Austausch 
von Probenmaterialien zwischen den 
Ämtern und durch erfolgreiche Teilnahme 
an einem Ringversuch der Humandiagno-
stiklabore (INSTAND e.V.) ein PCR-Proto-
koll zum spezifischen Nachweis des Virus 
aus humanen Tupferproben. 

Die Untersuchung von Humanproben 
stellte uns jedoch vor einige ungeahnte 

Probleme – angefangen von der Aus-
gabe der Probenröhrchen und Tupfer mit 
selbstgedruckten Barcodes, der Organi-
sation der Anlieferung bis zum Eingeben 
der Patientendaten (für jede Probe Name, 
Vorname und entweder Geburtsdatum 
oder Adresse). Unser Laborprogramm 
musste angepasst und geändert werden, 
damit die Erfassung der Barcodes und 
Patientendaten möglich wurde. Vor allem 
das Eingeben der Patientendaten, das 
händisch erfolgen muss, ist sehr aufwen-
dig und bindet Arbeitskräfte. 

Die Arbeit mit den Proben erfolgt bis zur 
Isolation der Virus-RNA unter Labor-
bedingungen der Sicherheitsstufe 3. Die 
Mitarbeiterinnen tragen über Stunden 
Schutzoveralls, Überschuhe, Handschuhe 
und FFP-2-Masken. Das erschwert die 
Bearbeitung der Proben deutlich. Die 
weitere Bearbeitung kann dann unter er-
leichterten Bedingungen eines Labors der 
Sicherheitsstufe 2 erfolgen. Wie bei allen 
Laboren war es auch bei uns in der An-
fangszeit schwierig, ausreichend Schutz-
kleidung und Desinfektionsmittel zu 
erhalten. Eine große Hilfe war die Zurver-
fügungstellung von Schutzkleidung durch 
das Veterinäramt des Kreises Lippe. 

Ebenso waren Arbeitsmaterialien wie 
Extraktionsreagenzien, Einwegmate-
rial und PCR-Kits knapp. Wir mussten 
zwischenzeitlich die Direktlieferung eines 
Ersatzproduktes aus der Produktions-
firma veranlassen, um weiterhin große 
Probenzahlen mittels Probenextraktions-
automaten aufreinigen zu können. Bei 
Tausenden von Proben ist eine manuelle 
Aufreinigung nicht mehr praktikabel. 

Im Rahmen der Mitte Mai angeordneten 
Statusuntersuchungen der Schlachtbe-
triebe, vor allem aus dem Kreis Gü-
tersloh, bekamen wir ca. 4.200 Proben 
innerhalb einer Woche zur Untersuchung. 
Unsere ursprünglich in der Abfrage be-
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nannte Kapazitätsgrenze lag bei 2.000 
Proben pro Woche. Als Konsequenz 
mussten wir zum Abarbeiten der über 
4.000 Proben das Wochenende durch-
arbeiten und die Arbeitszeit in der Woche 
teilweise von 5.00 bis 22.00 Uhr verlän-
gern. Die damals untersuchten Proben 
waren bis auf eine Reaktion im fraglichen 
Bereich negativ. 

Weitere Proben erhalten wir aus Flücht-
lingsunterkünften und Altenheimen. In 
einer Flüchtlingsunterkunft konnten wir 
einen Ausbruch mit teils hochpositiven 
Ergebnissen nachverfolgen. Regelmä-
ßig untersuchen wir Routineproben aus 
einem fleischverarbeitenden Betrieb 
und dem betreuenden Veterinäramt. Im 
Dezember kam es hier zu einem Corona-
virusausbruch.  

Grundsätzlich werden Proben als negativ, 
positiv oder fraglich bewertet, wobei die 
Einteilung in positiv oder fraglich von 
dem Ergebniswert in der Real-time PCR 
abhängt. Positiv sind alle Ergebnisse 
bis zu einem Wert von 35, alle darüber 
liegenden Reaktionen werden als fraglich 
bewertet. Nach Angaben des RKI ist ab 
einem ct-Wert von über 30 von einem 
Verlust der Anzüchtbarkeit des Virus aus-
zugehen, d.h. dann werden höchstwahr-
scheinlich nur noch Bruchteile des Virus-
genoms in der PCR nachgewiesen, aber 
kein vollständiges vermehrungsfähiges 
Virus. Da der ermittelte Wert aber u.a. 
von Probenqualität, Entnahmevorgang 
und Testdetails abhängig ist, bewerten wir 
die Werte ab 35 als fraglich.

Insgesamt haben wir in 2020 10.674 
Proben untersucht, wovon 85 positiv und 
11 fraglich befundet wurden. Insgesamt 
waren also 0,9 % auffällig. 

Interessant ist der Vergleich der beiden 
Halbjahre. Im ersten Halbjahr waren von 
5.773 Proben nur 21, also 0,4 %, auf-
fällig. Im zweiten Halbjahr waren von 
4.901 untersuchten Proben 75, also 1,5 %, 
auffällig. Das deckt sich mit dem bundes-
weit beobachteten Anstieg der positiven 
Fallzahlen zum Jahresende.
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Tiergesundheitsdiagnostik 
Fledermaustollwut in OWL 
Anfang Oktober 2020 wurde eine Breit-
flügelfledermaus zur Untersuchung auf 
Fledermaustollwut in der Pathologie des 
CVUA-OWL abgegeben. Laut Vorbericht 
wurde das Tier bereits fünf Tage zuvor 
gefunden und von fachkundigem Perso-
nal in Pflege genommen. Dabei zeigte 
die Fledermaus apathisches Verhalten 
und reagierte bei Fütterungsversuchen 
mit Abwehrverhalten, weit aufgerisse-
nem Maul und kurzen Bissen. Finder 
und Pfleger des Tieres waren sich einer 
möglichen Gefahr einer Infektion mit 
Fledermaustollwut bewusst – so gab es 
zu keinem Zeitpunkt ungeschützten Haut-
kontakt.

Abb. 1: geschwächte Breitflügelfledermaus als 
Pflegling

Abb. 2: : Immunfluoreszenz zum Nachweis von 
Tollwutvirusantigen im Mikroskop

Bei der Abgabe der Fledermaus in der 
Pathologie war unklar, ob das Tier noch 
lebte. Es lag auf dem Rücken und zeigte 
äußerlich keine Lebenszeichen. Bei einer 
leichten Berührung reagierte das Tier 
plötzlich mit ausgeprägtem Abwehrver-
halten und weit aufgerissenem Maul. 
Unter diesen Umständen wurde das Tier 
umgehend betäubt und euthanasiert. Das 
Gehirn des Tieres wurde entnommen und 
für weitere virologische und histopatholo-
gische Untersuchungen aufbereitet.

Zur Untersuchung auf Tollwutvirus wur-
den Abklatschpräparate verschiedener 

Gehirnregionen routinemäßig mit einem 
spezifischen Antikörper gegen Tollwut-
virus (zugelassen vom Referenzlabor) 
angefärbt und unter einem Immun-
fluoreszenzmikroskop ausgewertet. Es 
konnte eine sehr deutliche spezifische 
Fluoreszenz festgestellt werden, siehe 
Abbildung 2.

In zahlreichen Zellen konnten grün 
angefärbte Viruskomplexe dargestellt 
werden. Damit konnte die Tollwutinfektion 
der Breitflügelfledermaus bereits nach 
wenigen Stunden nachgewiesen werden. 
Weitere Nachweismöglichkeiten sind An-
züchtung in der Zellkultur und PCR.

Zur Bestätigung und Differenzierung 
wurde Organmaterial an das Nationale 
Referenzlabor für Tollwut des Fried-
rich-Löffler-Instituts weitergeleitet. Das 
Referenzlabor identifizierte das Virus als 
European Bat Lyssa Virus 1. Dieser Virus-
stamm wird in Europa häufig bei Fleder-
mäusen gefunden. 

Damit wurde erstmalig der Nachweis von 
Fledermaustollwut in OWL erbracht. Die 
Fledermaustollwut wird in NRW nur spo-
radisch nachgewiesen, siehe Abbildung 3.
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Die bekannteste Form der Tollwut ist die 
klassische Tollwut, wobei die Verbreitung 
des Virus in Europa in erster Linie über 
den Fuchs erfolgt, aber auch andere 
Karnivore wie Waschbär und Marderhund 
sind beteiligt. Diese Form der Tollwut 
wurde jahrelang bekämpft und Deutsch-
land ist mittlerweile tollwutfrei (letzter 
Fall 2006). Weniger bekannt ist, dass auch 
Fledermäuse häufig tollwutinfiziert sind 
und ebenfalls das Tollwutvirus über Bisse 
auf Menschen und andere Säugetiere 
übertragen können. Der letzte Nachweis 
einer humanen Infektion durch Fleder-
mäuse war 2002 in Schottland. Beschrie-
ben wurde eine Infektion auch bei einer 
Katze, einem Steinmarder und einem 
Schaf.
 
Lyssaviren lassen sich in drei Phylogrup-
pen einteilen. In der Phylogruppe 1 sind, 
außer dem bekannten Virus der klassi-
schen Tollwut, noch 8 bei Fledermäusen 
vorkommende Viren eingeordnet, u.a. 
die European Bat Lyssaviren 1 und 2. Die 
anderen beiden Phylogruppen enthalten 

nur Fledermausstämme. Viele der Fle-
dermausviren sind nur bei selten vorkom-
menden Arten nachgewiesen und häufig 
liegen nur wenige Nachweise vor, sodass 
die Verbreitung in der Fledermauspopula-
tion nicht bekannt ist. 

Die Viren der unterschiedlichen Phylog-
ruppen rufen serologisch unterschiedli-
che Immunantworten hervor. Die gebil-
deten Antikörper neutralisieren Vertreter 
anderer Phylogruppen nicht vollständig. 
Da aber die in Europa am häufigsten 
vorkommenden Fledermaustollwutviren 
EBLV1 und 2 zur selben Phylogruppe wie 
das Virus der klassischen Tollwut gehö-
ren, gegen das der Impfstoff gerichtet ist, 
ist in diesen Fällen von einer Wirksamkeit 
auch gegen eine Infektion mit EBLV 1 und 
2 auszugehen. 

Daher sollten Fledermäuse grundsätzlich 
mit größter Vorsicht behandelt werden 
und auf keinen Fall ohne entsprechenden 
Schutz der Hände (z.B. dicke Leder-
handschuhe) berührt werden. Personen, 
die z.B. im Rahmen von Artenschutz-
projekten mit Fledermäusen umgehen 
müssen, sollten gegen Tollwut geimpft 
sein. Eine besondere Gefahr geht hier von 
tot erscheinenden Tieren aus, welche bei 
Berührung plötzlich und unerwartet zu-
beißen oder kratzen können. Im Speichel 
von mit Tollwut infizierten Fledermäusen 
befinden sich infektiöse Viruspartikel, 
welche über Hautwunden oder Schleim-
häute aufgenommen werden können. 
Von Fledermauskot oder überwinternden 
Tieren auf dem Dachboden geht keine 
Gefahr aus.

Falls Sie ein verletztes oder geschwäch-
tes Tier finden – sei es im Garten oder 
auf dem Dachboden – wenden Sie sich 
am besten umgehend an einen Fleder-
mausbeauftragten oder Ihr zuständiges 
Veterinäramt. Eine Liste von Ansprech-
partnern, sowie viele weitere Infos zu 
Fledermäusen, finden Sie unter 
www.fledermausschutz.de.

Abb. 3: Fledermaustollwutfälle in Deutschland 
2006-2020, Quelle TSN
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Quellen:
https://www.fli.de/de/institute/institut-fuer-
molekulare-virologie-und-zellbiologie-imvz/re-
ferenzlabore/oie-und-nrl-fuer-tollwut-who-cc/

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFile-
NodeServlet/Document_derivate_00011828/
FLI_Information_Fledermaeuse20130610.pdf

https://www.fledermausschutz.de/ansprech-
partner/nordrhein-westfalen/

https://www.who-rabies-bulletin.org/
 

Suttonella ornithocola als Erreger 
des „Meisensterbens“
Im Frühjahr 2020 war das Thema „Mei-
sensterben“ in den Medien präsent und 
viele Menschen machten sich Sorgen um 
die Gesundheit ihrer Gartenvögel. So er-
reichten uns verschiedene Einsendungen 
von verstorbenen Blau- und Kohlmeisen 
aus OWL zur Untersuchung der Todesur-
sache. Die Vögel wurden in der Pathologie 
seziert und weiterführend mikrobiolo-
gisch untersucht. 

Zwischen Mitte April und Ende Mai wur-
den bei insgesamt fünf Blaumeisen aus 
den Kreisen Lippe und Gütersloh eine 
bakterielle Lungenentzündung als Todes-
ursache festgestellt. Aus den betroffenen 
Vögeln konnte ein Bakterium isoliert 
werden, welches im weiteren Verlauf 
als Suttonella ornithocola differenziert 
wurde (bestätigt durch Sequenzierung am 
CVUA-MEL).

Suttonella ornithocola ist im Zusammen-
hang mit Meisensterben bereits seit 2005 
bekannt und konnte in der Retrospektive 
für ein Massensterben von Meisen in 
Großbritannien im Frühjahr 1996 ver-
antwortlich gemacht werden. Hier gilt 
der Erreger inzwischen als endemisch 
weit verbreitet. Erstmalig in Deutschland 
wurde Suttonella ornithocola im Früh-
jahr 2018 von den Kollegen im CVUA-WFL 
nachgewiesen - ebenfalls in Verbindung 
mit Meisensterben (hier bei Tannen-, 
Blau- und Kohlmeisen).

Verschiedene Einflussfaktoren für das 
Auftreten der Erkrankung werden dis-
kutiert. So ist auffällig, dass das Meisen-
sterben historisch und aktuell in den April 
– also den Beginn der Brutsaison – fällt 
und überwiegend männliche Meisen 
betroffen sind. Die Kräfte zehrende Balz 
und Revierverteidigung könnten hier eine 
Rolle spielen. 

Nach aktuellem Stand der Forschung 
geht von Suttonella ornithocola keine Ge-
fahr für den Menschen aus. Auch andere 
Tiere außer Meisen sind nicht gefährdet. 
Allgemeine Hygieneregeln sollten jedoch 
grundsätzlich beim Handling kranker 
oder toter Tiere beachtet werden.

Grundsätzlich ist noch anzumerken, 
dass nicht pauschal alle verstorbenen 
Meisen einer Infektion mit Suttonella 
ornithocola zugeordnet werden können. 
So werden weiterhin verschiedene andere 
Todesursachen bei Meisen und anderen 
Gartenvögeln festgestellt werden (z.B. 
Usutu-Virus-Infektion, Scheibenanflug, 
Katzenbiss, etc.).

Eine regelmäßige Reinigung von Vogel-
tränken und Futterstellen im Garten ist 
hilfreich, um die Verbreitung von Erregern 
einzudämmen. Bei vermehrtem Sterben 
von Wildvögeln sollte die Fütterung für 
einen gewissen Zeitraum eingestellt 
werden.

Quellen:
Foster et al. (2005): Suttonella ornithocola 
sp. nov., from birds of the tit families, and 
emended description of the genus Suttonella. 
International Journal of Systematic and Evolu-
tionary Microbiology, Band 55, Nr. 6

Peniche et al. (2017): Nested PCR for Suttonel-
la ornithocola reveals widespread infection in 
British Paridae species. European Journal of 
Wildlife Research, Band 63

Merbach et al. (2019): Suttonella ornithocola 
assoziiertes Meisensterben in Deutschland. 
Berliner und Münchner Tierärztliche Wochen-
schrift 2019
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Brucella spp. - altbekannter Erreger 
in neuem Kontext
Hört man als Tierarzt/in den Begriff „Bru-
cellose“, denkt man in erster Linie an die 
Brucellose der Rinder, Schweine, Schafe 
und Ziegen, ausgelöst durch Brucella 
abortus (Rind), canis (Hund), melitensis 
(Schaf/Ziege) und suis (Schwein). Es han-
delt sich beim Nachweis dieser Erreger, 
die in Bezug auf Sicherheitsvorkehrungen 
der Risikogruppe 3 (von 4) der Biostoff-
verordnung zugeordnet sind, um eine 
anzeigepflichtige Tierseuche und gleich-
zeitig um eine Zoonose. Deutschland gilt 
jedoch seit 1999 bei den genannten Tier-
arten als brucellosefrei. 

Die Infektion erfolgt oral, beim Deckakt 
oder über Haut und Arthropoden (Insek-
ten), beim Mensch hauptsächlich oral 
über Lebensmittel aus Rohmilch, v.a. aus 
südlichen Ländern (v.a. Brucella meliten-
sis, höchste Virulenz für den Menschen). 
Wildschweine und Hasen stellen Natur-
herdreservoire für Brucellen dar. Als 
Krankheitsanzeichen werden bei Tieren 
vorwiegend undulierendes (wechsel-
förmig verlaufendes) Fieber, Arthritis 
(Gelenkentzündung), Bursitis (Schleim-
beutelentzündung), Orchitis (Hodenent-
zündung), Aborte und Puerperalerkran-
kungen (Erkrankung des Muttertieres 
nach der Geburt) festgestellt. Besonders 
schwer ist in der Regel der Urogenital-
trakt (Harn- und Geschlechtsapparat) 
betroffen. Deshalb sollten alle Aborte 
bei Nutztieren diagnostisch abgeklärt 
werden.

Die Erkrankung beim Menschen kann 
sich aufgrund der unterschiedlichen 
verursachenden Brucella-Spezies sehr 
vielfältig darstellen. Den schwersten 
Krankheitsverlauf zeigen Infektionen mit 
B. melitensis (syn. Malta-Fieber, Mittel-

meer-Fieber). Etwas milder gehen Infek-
tionen mit B. suis einher, dann folgen in 
der Schwere B.-abortus-Infektionen (syn. 
Bang’sche Krankheit, Morbus Bang) und 
deutlich milder B. canis. Die Vertreter B. 
neotomae, B. ovis, B. ceti und B. pinni-
pedialis sind beim Menschen als Krank-
heitserreger noch unbekannt.

Krankheitserscheinungen äußern sich 
in Form von Appetitlosigkeit, Übelkeit, 
Müdigkeitsgefühl, Fieber, Nachtschweiß, 
Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen 
oder gastrointestinalen Beschwerden. 
Schwellungen der Leber, Milz oder der 
tastbaren Lymphknoten können auf-
treten. Für den weiteren Krankheitsver-
lauf ist undulierendes Fieber, das einen 
wellenförmigen Verlauf mit 7–21 Tagen 
Dauer, unterbrochen von 2- bis 5-tägigen 
fieberfreien Intervallen zeigt, typisch (ggf. 
in Verbindung mit Schüttelfrost). Es kann 
auch zu chronischen Verlaufsformen mit 
unterschiedlichen Organmanifestationen 
kommen.

Die Brucellose ist eine der weltweit am 
weitesten verbreiteten Zoonosen mit 
schätzungsweise 500.000 Neuerkrankun-
gen beim Menschen pro Jahr. Viele Jahre 
lang wurden sechs „klassische“ Brucella-
Spezies identifiziert, aber seit Ende der 
1990er Jahre wurden mehrere neue Bru-
cella-Spezies (einschließlich B. inopinata, 
B. microti und B. vulpis) aus Menschen, 
Wildtieren und/oder Umweltquellen 
isoliert, was ein breiteres Spektrum von 
Wirten und neue potenzielle zoonotische 
Gefahren aufzeigt. Einige dieser Arten 
zeigen deutliche Unterschiede zu den bis-
lang bekannten „klassischen“ 
Brucella spp., z.B. ein schnelleres und 
üppigeres Wachstum und hohe biochemi-
sche Aktivität.
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Im Jahr 2017 wurde berichtet, dass 
europäische Amphibien von einer 
solchen, kürzlich identifizierten Art (B. 
microti) infiziert wurden, die bereits 
bei Nagetieren, Füchsen und Wild-
schweinen nachgewiesen wurde, was 
das breite Wirtsspektrum der neu 
auftretenden atypischen Brucella spp. 
bestätigt (BfR-Homepage).

Im April 2016 wurde im CVUA-OWL 
mittels PCR ein Brucella spp.-ver-
dächtiges Isolat aus den Organen 
eines Gamswildes aus einem Tier-
park nachgewiesen, das vom Fried-
rich-Löffler-Institut (FLI) in Jena als 
Brucella microti identifiziert wurde. 
Auch bei einem Schaf konnte im 
März 2018 Brucella microti bestimmt 
werden. Da Brucella microti-Nach-
weise zuvor nur bei Wühlmäusen und 
Füchsen publiziert wurden, war auch 

dies ein ungewöhnlicher Befund. Außer-
dem wurde B. microti kürzlich auch in für 
den menschlichen Verzehr vorgesehenen 
Fröschen gefunden (Jay et al. 2018).
Weiterhin gab es im CVUA-OWL einige 
Nachweise von Brucella suis, Biovar 2 aus 
Wildschweinen (z.B. im Oktober 2017). 
Das Wildschwein ist unter einheimischen 
Bedingungen ein Reservoir für Brucella 
suis, Biotyp 2, wobei es gelegentlich zu 
Ausbrüchen in Schweinebeständen mit 
Freilandhaltung kommt. 

Überraschend war der Fund von Brucella 
pinnipedialis bei einem Rind im Oktober 
2020. Bei diesem 8 Monate alten Jung-
tier konnte eine Entzündung von Lunge 
und Brustfell festgestellt werden, welche 
wahrscheinlich durch andere nach-
gewiesene Bakterien (v.a. Mannheimia 
haemolytica, Streptokokken und Sta-
phylokokken) bedingt war. Ob Brucella 
pinnipedialis für das Tier eine klinische 
Relevanz besessen hat, ist unklar.

Brucella pinnipedialis konnte bisher 
lediglich bei Delphinen und anderen 
Meeressäugern nachgewiesen werden. 
Es gibt jedoch auch wenige Fallberichte 
über Infektionen beim Menschen, diese 
konnten nur zum Teil auf einen direkten 
Kontakt mit Meeressäugern oder Lebens-
mittelkonsum von diesen Tieren zurück-
geführt werden. Daher besteht auch die 
Theorie, dass eine Ansteckung über Mee-
resfrüchte beim Mensch erfolgen könnte.

Ebenfalls im Oktober 2020 gelang der 
Nachweis von Brucella spp. in einer 
Colorado-Kröte aus einem Bestand mit 
mehreren verendeten Tieren. Mittels PCR 
konnte Brucella-spezifische DNA nach-
gewiesen werden.

Das Referenzlabor für Brucellen am 
FLI teilte mit, dass das Isolat nicht als 
bekannte Brucella-Spezies identifiziert 
wurde, sondern eine hohe Ähnlichkeit 

Abb. 1: Wachstum verschiedener Brucella 
spp.-Kontroll-Stämme auf Brucella-Selektiva-
gar nach 48-stündiger Bebrütung, oben Mitte: 
Brucella microti CCM 4915 (üppiges Wachstum), 
unten links: Brucella ceti NCTC 12891, unten 
rechts: Brucella pinnipedialis NCTC 19890 
(beide geringeres Wachstum nach 48 h) (Foto: 
CVUA-OWL)
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zu neuartigen amphibischen Brucel-
la-Arten zeige. Ob von diesen neuarti-
gen Brucellen auch ein zoonotisches 
Potential ausgeht, ist derzeit noch nicht 
abschließend geklärt, allerdings kann es 
nicht ausgeschlossen werden.

Die Gruppe von atypischen Brucellen hat 
ein erweitertes Wirtsspektrum, zu dem 
neben Säugetieren auch kaltblütige Wir-
beltierklassen einschließlich Fischen, 
Amphibien und Reptilien gehören. Sie 
können metabolisch aktiv sein, schnell 
wachsen, beweglich sein und somit 
phänotypisch und/oder genotypisch von 
den klassischen Brucellen abweichen 
(Mühldorfer et al. 2017; Scholz et al. 
2016a). Seit ihrer Erstbeschreibung bei 
Amphibien (Eisenberg et al. 2012) ist 
eine weltweite Verbreitung nachweisbar. 
Fische und kaltblütige Wirbeltierklassen 
sind scheinbar sehr empfänglich für die 
Gattung Brucella (Eisenberg et al. 2017). 

Es gibt eine Reihe von Hinweisen, die die 
Einschätzung unterstützen, dass atypi-
sche Brucella spp. auch beim Menschen 
schwere Krankheitsbilder auslösen 
können (Scholz et al. 2016a). 

Quellen:
BfR-Homepage (2020): Identifizierung neu 
auftretender Brucella Spezies: neue Bedro-
hungen für Mensch und Tier (EJP IDEMBRU
http://www.bfr.bund.de/de/identifizierung_
neu_auftretender_brucella_spezies__neue_
bedrohungen_fuer_mensch_und_tier__ejp_
idembru_-261295.html
Jay et al. (2018): Phenotypic and molecular 
characterization of Brucella microti-like bac-
teria from a domestic marsh frog (Pelophylax 
ridibundus). Front Vet Sci 5:283.).
Mühldorfer et al. (2017): The role of ’atypi-
cal’ Brucella in amphibians: are we facing 
novel emerging pathogens? J Appl Microbiol 
122:40–53. 
Scholz et al.(2016): The Change of a Medically 
Important Genus: Worldwide Occurrence of 
Genetically Diverse Novel Brucella Species in 
Exotic Frogs. PLoS ONE 11 (12): 
Eisenberg et al. (2012): Isolation of potentially 
novel Brucella spp. from frogs. Appl Environ 

Microbiol 78:3753–3755.
Eisenberg et al. (2017): Isolation of a novel 
’atypical’ Brucella strain from a bluespotted 
ribbontail ray (Taeniura lymma). Antonie Van 
Leeuwenhoek 110:221–234.

Brucella suis beim Wildschwein – 
Neues aus der serologischen 
Diagnostik 
Seit 2015 werden in NRW alle erlegten 
oder verendet aufgefundenen Wild-
schweine im Rahmen eines Monitoring-
programmes serologisch auf Brucellose 
untersucht. Aufgrund ähnlicher Ober-
flächenantigene kommt es dabei leicht 
zu Kreuzreaktionen mit Antikörpern, die 
gegen anderen Bakterienarten gerichtet 
sind, insbesondere Yersinia enterocoliti-
ca. Deshalb erfordert ein auffälliges Er-
gebnis im ELISA-Test eine Nachuntersu-
chung der Probe mit Hilfe einer anderen 
Methode, möglichst der Komplement-
Bindungsreaktion (KBR). Problema-
tisch ist dabei aber oft die mangelhafte 
Probenqualität. Blutproben von erlegten 
oder verendeten Wildschweinen sind 
i.d.R. stark sinnfällig verändert (Hämo-/
Autolyse) und somit nicht tauglich für die 
KBR. Positive ELISA-Ergebnisse können 
in dem Fall nicht abgeklärt werden.
 
Aus diesem Grund wurde am CVUA-OWL 
für die Nachuntersuchung reaktiver Se-
ren ein neuer, sehr spezifischer ELISA-
Test zum Nachweis von Brucella suis-An-
tikörpern etabliert. Dieser biphasische 
ELISA-Test basiert auf zwei verschiede-
nen Brucella- Oberflächenantigenen, wo-
bei nur Brucella suis-positive Seren eine 
Reaktion mit beiden Antigenen aufwei-
sen. Die Validierungsdaten belegen eine 
sehr gute Spezifität beim Ausschluss von 
Kreuzreaktionen. Die Robustheit der Me-
thode ermöglicht auch die Untersuchung 
sinnfällig veränderter Seren. 

Im Jahr 2020 wurden am CVUA-OWL 245 
Seren von überwiegend gesund erlegten 
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Wildschweinen auf Brucella-Antikör-
per untersucht. Dabei reagierten 46 
Proben auffällig und wurden im Brucel-
la suis-ELISA nachuntersucht. Bei 23 
Seren konnten Brucella suis- Antikörper 
nachgewiesen werden. Die Wildschwein-
Population in OWL stellt also mit einer 
Seroprävalenz (Häufigkeit spezifischer 
Antikörper im Blutserum) von ca. 10 % 
ein Erreger-Reservoir für Brucella suis 
dar.
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